Landgericht Miinchen I

Lenbachplatz 780316 Minchen

Az: 21 O 17363/01

Mirlach

Geschaftsstelle
IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

"In dem Rechtsstreit

- Klagerin -

Prozefbevollmichtigte:
Rechtsanwdlte

- Beklagter -

Prozeﬁbevollméchti.te;
_Rechtsanwalte §§ :

wegén Unterlassung
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erldsst die 21. Zivilkammer des Landgerichts Milinchen I durch

den’ Vors:Ltzenden Richter am Landgericht —den Richter am.

Landgerlcht- und den Richter am Landgerlcht_ auf-

‘grund der miindlichen Verhandlung vom 12 6. 2002

~folgendes
Endurteil:
I. Die Klage wird abgewiesen. 1
II.  Die Kldgerin tr&gt die Kosten des Rechtsstreits.
III.  Das Urteil ist gegen Slcherheltslelstung in Hohe von:

€ 12 OOO - vorlauflg Vollstreckbar
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Tatbestand:

Die Kligerin macht gegeniiber der Beklagten Anspriiche wegen

Markenverletzung geltend.

Die Kl&igerin ist Inhaberin samtlicher Nutzungs- und Verwer-

tungsrechte fiir die Asterix-Comicserien und —-figuren.

Die Kligerin ist u. a. Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr.
B oo-lix, die am 1.04.1996 angemeldet und am 3.02.1998

in die Markenrolle eingetragen wurde (Anlage K 1);

‘Die Klagemarke genieft u.a. fir folgende Waren und Dienstleis-

tungen der Klasse 9 Schutz:

elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Pro-
gramm-Module. und auf Datentréger aufgezeichnete Computerprogramme,

insbesondere Videospiele

Der Beklagte 'ist Inhaber der deutschen Wortmarke Nr. NN
4 — die am 18.04.2000 angemeldet und am 23.1.2001 fur

folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 42

in das Markenregister eingetragen wurde (Anlage K 2):

Hardware und Software fiir mobile’Computersysteme, Telekommunikation

und EDV—Beratung fir mobile Computersysteme

Daneben betreibt der Beklagte unter der Domain [ENEEEEE

eine Website, auf der er Informatiqhen zu allen Thémén rund
um mobile — zur allgemeinen Verfiligung stellt (Anla-

ge K 3).
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"f5Dié’Klégerin.fdrdérte mit Anwaltsschreiben vom 08.06.2001 den

‘Beklagten auf, auf den Schutz der Marke- zu verzich-

ten.

Der Beklagte wies das Begehren dériKlégerin mit Schreiben sei-
ner’Patentanwéite vom 27. 06.2001 zuriick und fithrte zur Be-
ngﬁndgng_an,ldass aus seiner Sicht keine Verwechslungsgefahr

rhi'n'é\i'c.htliich der sich gegentiberstehenden Marken SNy |

- cche

”VfNachdem eine weltere Korrespondenz zwischen den Parteien er-

gebnlslos verlaufen war, erhob dle Klagerln mit Schriftsatz
vom 1 10.2001 Klage, mit der sie Unterlassung, - dle Einwilli-
'gung zur Loschung der angegrlffenen Marke, Auskunft und Scha-

 densersatzfeststellung begehrt.
‘Die~Klégetin tragt vor:

-Hiﬁsi¢htlichmdér»si¢h gegeniiberstehenden Kennzeichen bestehe

- Verwechslungsgefahr

: ‘vaie be’iden Zeichen seien &hnlich. Die ,jiinc_jere Marke—
. ;‘unterschelde SlCh von der Klagemarke— lédiglich durch.
“die Hlnzufugung eines . am Wortanfang sow1e den Austausch

elnes‘“e“iln der.Wortmltte durch ein “i“.

-Zwar werde hiufig argumentiert, Abweichungen am Wortanfang der

 ‘siéh gegenﬁbérstehenden Zeichen f&nden stéarkere Beachtuﬁg'als

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
' 5

die nachfolgender Wortteile; wie das Bundespatentgericht je-
doch in der Entscheidung Intecta festgestellt habe, fiihre al-
iein die Hinzufiigung einer wenig aussagekraftigen Vorsilbe.
nicht aus dem Ahnlichkeitsbereich heraus. Dles misse erst
recht gelten fiir eine Hlnzufugung lediglich eines einzelnen
Buchstabens am Wortanfang. Jedenfalls in phonetlscher Hinsicht.
bestehe trotz der Ergdnzung des “M“ in der jiingeren Marke eine
‘hohe Ahnlichkeit zu der Klageharke. Bei dem Buchstaben “M"
handele es sich um einen weichen,'kaum-hérbaren Lippenlaut,
der klanglich praktisch untergehe. Des weiteren komme zur Be-
antworturig der Frage der Ahnlichkeit,sich gegentiberstehender
Zeichen der Vokalfolge eine grofie Bedeutung zu. Auch diese sei
inzden hier vdrliegenden Zeichen “Obelix™ und “Mobilix™ beina-
he identisch. Der Vérkehr werde die einZige Abweichung S
statt “e“ in der‘Wortmitte - Qeder in schriftbildlicher noch
‘erst recht in klangliéher Hinsicht tberhaupt wahrnehmen. Fiir
‘eiﬁe hohe Ahnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen spreche
auch die charakteristische und daher dem Verkehr bésonders im
Ged&chtnis haften'bleibendékEndsilbe “-ix™, da'esvin der‘deut—
schen Sprache nur wenige auf “-ix" endende Worte gebe. Der
Verkehr werde deshalb - in Ausnahme zu der Grundregel, dass.
~der Wortanfang besonders beachtet werde hier besonders auf die

1dentlsche Endung der Wortzeichen achten.

Da es sich bei der Klagemarke "Obélix“ um eine bekanﬁte Marke
im Sinne des § 14 Abs .2 Nr.3 MarkenG handele,;komme es aus
Sichf der Klagerln auf eine Ahnllchkelt der von den Parteien
angebotenen Waren und Dlenstlelstungen an sich nlcht an. Aus-
schlaggebend sei allein, dass sich der: Beklagte mit dem von-
ihm als Marke angemeldeten Zeichen ,Mobilix“ an den guten Ruf

der Asterix und Obelix-Figuren der Klagerin anhé&nge, indem er
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nicht nur die fiir diese typische Endung “-ix™ soﬁdern die ge-
samte Kennzeichnung “0-belix™ mit nur einer kleinen Anderung
der Vokale iibernehme. Diese.Annéherung an die Klagemarke fiihre
zu einer vermeidbaren Verwasserung dleser die der Klagerln
nlcht zumutbar sei. Selbst wenn man - wie nicht - das Vorlie-
gen einer Bekannthelt der Marke “Obelix™ Vernéinen wirde, kime
man zu keinem anderen Ergebnis, da auch die fir die Klagepar—
tei geschiitzten und vén dieser angebotenen Waren und Dl@nSt-»
leistungen den vom Beklagten unter der Bezeichnung oMobilix™

angebotenen &hnlich seien.

Insoweit koénne kein Zweifel daran bestehen, dass einerseits

:Hardware und Software fur mobile Computersysteme,»Telekommunl—

kation und EDV- Beratung fir moblle Computersysteme und ~ande-

‘rerseits elektronlsche Spielapparate mit und ohne Bildschirm,

Computer, Programmmodule und auf Datentriger aufgezeichnete
Computerprogramme, insbesondere Videospiele, einen hohen Ahn-
lichkeitsgrad aufwiesen.Zwischen Hardware fir mobile Computer-
systeme und Computern bestehe praktisch- Identitat. Identltét
bestehe auch zw1schen Software fiir mobile Computersysteme und
auf Datentriger aufgezeichnete Computerprogramme Auch Daten-
verarbeltungsgerate, also Hardware, elnerselts und Datenverar-
beltungsprogramme, also auf Datentriger aufgezelchnete Compu~
terprogramme, andererselts wiesen nach der Rechtssprechung des
Bundespatentgerlchts enge Ahnllchkelt auf. Glelches gelte fiur

EDV- Beratung auf der einen und Datenverarbeltungsprogramme auf

der anderen Seite. Der Klagerin als Inhaberln der &dlteren Mar-

ke ,0Obelix™ stehe wegen der oben dargelegten Verwechslungsge-
fahr gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch nach § 14

Abs. 5 1i.V.m. Abs. 2 und 3 MarkenG Da der Beklagte die Kenn-

‘zelchnung +Mobilix™ bereits im geschaftllchen Verkehr als In-

v
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iiternet—Domain benutze, bestehe Wiederholungsgefahr.

'Der Schadensersatzfeststellungs— und Auskunftsanspruch sei be—
grundet Aufgrund der Bekannthelt der Klagemarke “Obelix™
konnten keine Zweifel an einem Verschulden des Beklagten be-.
stehen; Die Klagerln habe daher nach § 14 Abs. 6 MarkenG An-
spruch'auf Schadensersatz Der geltend gemachte Anspruch auf
bElnw1lllgung in die L&schung der Marke “MOblllX“ ergebe 51ch
 ‘aus S 51 MarkenG wegen Bestehens &lterer Markenrechte der Kla-
gerln an der Bezelchnung “Obelix™ und der oben. dargestellten

ﬂ Verwechslungsgefahr.

‘ D1e geltend gemachten Anspruche pbestiinden auch unter wettbe-
g werbsrechtllchen Gesichtspunkten. Wie der Bundesgerlchtshof

‘berelts in den Entscheidungen "Bambl“ und ,Mickey-Mouse™ fest-

g ~gestellt habe, stelle die Verwendung bekannter Namen von Co-

'mlcflguren zur Benennung von Waren und Dienstleistungen eine
bAusnutzung elnes fremden Erfolgs fir eigene w1rtschaftllche
Zwecke und eine Behinderung des Urhebers dar und sei deshalb

‘nach § 1 UWG wettbewerbsw1dr1g

3

twﬁie7Klégefin'beantragt:

1 Der Beklagte wird verurtellt es bei Meidung eines Ord-
“,nungsgeldes von bis zu DM 500. OOO _ ersatzweise Ordnungs-
haft von blS zu 6 Monaten, zZu unterlassen, ohne Zustim-

- mung der Kldgerin im geschaftllchen Verkehr die Bezeich-
nung "Moblllx“ zur Kennzeichnung von Hard- und Software

“fiir mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-
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Beratung fir mobile Computersysteme zu benutzen.

2. Der Beklagte wird verurteilt, gegeniiber dem DPMA in die

Léschung der deutschen Marke —,,Mobilix“ einzu-

willigen.

3. Der Beklagte‘wird verurteilt, der Klégerin Auskunft zu
erteilen iiber Art, Umfang und Zeifpunkt von Verletzungs-
handlungen nach Ziffer 1., insbesondere uhter Angabe der
Anzahl und der mit den Waren gemdB Ziffer 1lverwirtschafe
teten Umsdtzen mit Bezifferung hierfiir getdtigter Werbe-
éufwendungen, letztere unter Angabe der Werbetrdger, der
jeweiligen Auflagenhéhe, des Verbreitungsgebiets, des Er-

scheinungsorts und des Erscheinungsdatums.

4. Es wird festgéstellt dass der Beklagte verpfllchtet 1st
der Kldgerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch
Handlungen des. Beklagten nach Ziffer 1. entstanden ist

und noch entstehen wird.

Der;Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tridgt vor:
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Der Kldgerin stehe unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten

ein Unterlassuﬁésanspruch aus Art.9 Abs.l GMV zu.

Ein UnterlassﬁngsanspruCh aus Art.9 Abs.l S.2 b GMV sei nicht
- gegeben. Es sei weder eine Zeicheﬁ— nOch'eine Waren—- bzw.

Dienstleistungs&hnlichkeit zu bejahen.

Es wirden jegliche Anhaltspunkte fehlen, warum zwischen der
Ware Computerspiele einerseits und den Dienstleistungeﬁ Tele-
_kommunikatiop und EDV Beratung far mobile Computersystem ande-
rerseits die von der Rechtssprechung aufgestellten Vorausset-
'riungen einer Warehnéhe erfiillt sein sollten, da es sich dabei
weder um konkurrierende noch einander ergédnzende Waren bzw.

.Dienstleistungen handele.

Eine Zeichenahnlichkeit sei nicht gegeben, da zwischen den
Zeichen Obellx und Mobilix kelne phonetlsche Ahnlichkeit be-
vstehe. Die Aussprache der Zeichen erfolge 'in der Regel bei un-
tbefangener Betrachtung wie die Aussprache des dem jéweiligen
Namen zu Gfunde liegendenvLebensbegriffs, da das maﬁgebllche
LfPubllkum a55021at1v die Lesart des bekannten Begrlffs verwen—
de. Demzufolge liege auch bei den Begrlffen ”MOblllX“ dle Be-
tonung auf der zwelten, bei dem Begriff "ObellXW dagegen die
Betonung auf deﬁ ersten und dritfen Silbe. Die anderéartige
Betonung sel ein starkes Indiz gegen elne klangllche Zelchen—»
ahnllchkelt, zumal dadurch auch die Unterschlede in der Vokal-
- folge hervorgehoben.werden wiirden. Hinzu komme, dass dass die
Marke'des‘Beklagten mit dem stimmkraftigen'”M“'am Anfang des
Wortes einen Zusatz habe, der ohnehin schon eine Verwechslung

ausschlieﬁe.
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Eine schriftbildliche Ahnlichkeit zwischen den Marken bestehe
nicht. Bei der Betrachtung schlieBe bereits das ,M“ am Anfang

des Wortes eine Verwechslung aus.

Selbst wenn eine klangliche oder schriftbildliche Markenn&he
bestlinde, wiirde eine VerWechslung\auf‘Grund der ausgepridgten
Sinngehalte der Marken ausscheiden. Denn wenn der Begriffsin—
halt einer Marke auf der Hand liege, werde der Siﬁngehalt der
Marke eine Verwechslung infolde Verhérens oder Verlesens im
Verkehr gewShnlich ausschliefen und die Verwechslungsgefahr

entfallen lassen.

Dass durch das Suffix ,ix™ bei den angesprochenen Verkehrs~

kreisen, d.h. die Benutzer von Unix, eine'VerWechslungsgefahr
begriindet wérden kénne, sei nicht naéhvollziehbar. Die angeQ
sprocheneh,Verkehrskreise wiirden -bei diesem Suffix an Unix o-
der eine derAUnix—Variantén bzw. Nachbildunéen denken, moégli-
cherweise auch an ein anderevaT—Produkt oder Unternehmén mit

dem branchentypischen Namensende ,ix"“.

- Die Kiégerin habe auch keinen Unterlassungsanspruch nach Art.

9 Abs.1l S.2 c GMV.

Es werde bestritten, dass die Marke Obéiix in der Gemeinschaft
bekannt sei. Dartber hinaus werde durch die.BenUtzung des Zei-
chens Obelix weder die Unterscheidungskraft noch die Wert-

schdtzung des Zeichens Obelix ausgenutzt oder beeintrachtigt.
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Da keine Verwechslungsgeféhr bestehe, scheiterten auch die

Folgeanspriiche auf L&éschung, Auskunft und Schadensersatz.

Die Kl&gerin stiinden keine wettbewerbsrechtlichen Ansprlche
~zﬁ, da zum einen schon Jjeder Anhaltspunkt fu£ ein wettbewerbs-
widriges Verhalten des Beklagten fehle und zum anderen die

" markenrechtlichen Regelungen grundsétilich als abschlieBende
Spezialregelung.fur die Béuftéilung voﬁ'MarkenverstéBen anzu-

sehen seien.

Zur Ergdnzung des Tatbestandes wird auf samtliche zwischen den
Parteien gewechselten Schriftsdtze nebst Anlagen und auf das

Sitzungsprotokoll vom 12.6.2002 Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde:

1o

“Die zuléSsigé Klage erwies sich als unbegriindet.

I Der Klagerln steht der geltend gemachte Unterlassungsan-

spruch unter keinem rechtlichen’ ‘Gesichtspunkt zu

‘A.Die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs aus Art. 9
‘ Abs;i c GMV liegen berelts deshalb nicht vor, da es 51ch
[ bei:der Klagemarke nicht um eine bekannte Marke i.S. von

‘ Art.9‘Abs.1 ¢ handelt.

~ D1e uberragende Bekannthelt der Comic- Flgur ”Obellx“ vermag
'»nlcht zu 1ndlzleren, dass dleser Begriff als bekannte Marke

-.elnzustufen ist.

'fElne Bezelchnung stellt nur dann eine bekannte Gemein-
schaftsmarke dar, wenn diese.Bezeichnung in der Gemein—
bschaft oder 1n einem Teil der EU als Unterscheldungsbegrlff
‘  von zumlndest elner der elngetragenen Waren- oder Dienst-
lelstungen 'zu den Waren- oder Dlenstlelstungen anderer Un—

ternehmen pbekannt ist.

Nach der Rechtssprechung des EuGH kann bei der Feststel-

_lung,_ob eihe-Marke bekannt ist, nicht auf bestimmte Pro-
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zentzahlén abgestellt werden, sondern bei der Prifung sind
alle relevanten Unsténde des Falles zu bertcksichtigen,
insbesondere der Marktanteil der Marke, dle’Intensitét die
geographlsche Ausdehnung und die Dauver lhrer Benutzung so-
wie der Umfang der Investltlonen, die das Unternehmen zZu

ihrer Férderung getatlgt‘habe (EuGH GRUR Int. 2000, 73).

Es fehlt insoweit an hinreichendem:Sachﬁortrag, Dem Sach-
vortrag der Kl&gerin kann 1ediglich éntnommenvwerden, dass‘
es sich bei »Obelix™ um eine berﬁhmte Comic-~Figur handelt,
nicht aber, dasé»das Zeicheh im Verkehr als Hérkuhftshin¥
weis fur eine der in der Liste der Waren- und Dlenstlels—

tungen geschutzten Waren den erforderllche Bekanntheltsgrad

errelcht hat.

-Der Kl&gerin steht kein Unterlassungsanépruch aus Art.9

Abs.1 b GMV zu, da es an der Tatbestandsvoraussetzung der

’Verwechslungsgefahr fehlt.

‘Die‘Frége der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist
nach der standigeaneqhtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropdischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 b und Art. 5§
Abs. 1 b MarkenRL unter Beruck51cht1gung aller Umstinde des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998,
387, 389 f. Sabel/ Puma: GRUR 1998, 922, 923 - Canon; GRUR
Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; MarkenR 2000, 255, 258 - Marca
Mode/Adidas). Dabei besteht eine Wechselbe21ehung zw1schen
den in Betracht kommenden Faktoren 1nsbesondere der Ahn-
‘llchkelt der Kennzelchen und der Ahnlichkeit der damit ge-
kennzelchneten Waren sowie der Kennzelchnungskraft des pri-

oritadtsdlteren Kennzelchens So kann 1nsbesondere ein ge-
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ringerer Grad der Ahnlichkei%ider Zeichen durch einen héhe-
ren Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgegllchen werden und
umgekehrt (vgl. BGH, GRUR 1999,735, 736 - MONOFLAN/ POLYFI-
LAM; GRUR 1999, 995, 997 - HONKaA, jewells m.w.N.), wobei
jedoch die Wechselw1rkung nicht soweit geht, dass eine der
beiden Voraussetzungen ganz entfallen kann und von der an-
deren vollstandlg kompensiert werden kann (BGH GRUR 1999,
245ff. - LiberO‘m.w.RSpr.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §
14 Rdn. 180, 251)

Bei der Prufung der Zelchenahnllchkelt ist auf den jeweili-
gen Gesamtelndruck der sich gegeniberstehenden Zeichen ab-
zustellen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Sabel/Puma; BGH
GRUR »1999 583, 584 - LORA, DI RECOARO, WRP ZOOO 173ff -
Rausch/Elfl Rauch m.w.N.). Dabei ist auf einen durch—
schnittlich informierten, aufmerksamen und versténdigen
Durchschnittéverbraucher abzustellen (BGH WRP ZOOO, 535 -
At£ché/Tisserand) Aber aﬁch dieser Durchschnittsverbrau-
cher muss sich,.da ihm die kollidierenden Marken regelmaﬁlg
nicht - nebenelnander begegnen, nlcht nur auf das unvollkom-
mene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedachtnls behal-~
ten hat. Es ist auch zu beruck51cht1gen, dass selne Auf— |
merksamkeit je nach der Art der in Frage stehenden Waren
unterschledllch ‘hoch sein kann (EuGH,GRURAInt. 1999, 734,
736 Tz. 26 - Lloyd). ' ‘

- Die Kammer ist dér Auffassung, dass aufgrund fehlender Zei-

chenéhnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander

gegenlberstehenden Marken ist nach der Ahnlichkeit im
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Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungs- (Sinn-)gehalt
zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende
Ubereinstimmung in einer der genannten Hinsichﬁen fir die
Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. BGH GRUR

1999, 241-243 - Lions).

- Eine schriftbildliche und singehaltliche Ahnlichkeit-zwi—
schen den Begriffen ,Obelix™ und ;Mobilix“ scheidet aus, so

dass nur eine klangliche Ahnlichkeit in Betracht kam.

Der Gruﬁdsatz, dass bei der Priufung einer Zeichendhnlich-
-keit grundsdtzlich die (klanglichen5 ﬁbereinstimmungen den

'vvdrrang haben, gilt nicht ausnahmslos. Sofern»eine'der ge-
,genﬁberstehenden Bezeichnungen einen fir jedermann vestdnd-
lichen Sinngehalt aufweist, ist davon ausZuéehen, dass ver-
vbleibende klangliche Unterschiede der gegenuberstehenden
Bezeichnungen vom Verkehr wesentlich schneller erfasst wer-.
den, so dass es im Verkehr gar nicht erSt zu Verwechslungen
kommt (vgl. BGH GRUR 1992, 130-133 - Bally/Ball; GRUR 1959,
183-185 - Quick/Gluck; Ingerl/Rohnke MarkenG § 14 Rdn.360;

- v.Schultz/Schweyer Markenrechtf§'14ern.99). Unter Anwen-
dung diesef Grundsdtze kommt die Kammer zu dem Ergebnis,

dass eine Zeichenéhnlichkeit nicht gegeben ist.

Die‘sich gegeﬁﬁbérétehénden Zeiéheﬁ weisen neben-def geQ
meinsamen Endsilbe ,1lix"“ die Ubeyeinstimmung auf, dass der
 eiste Vokél ein‘”o“ ist, wbbei.bei dem angegriffenen zei-"
chen dem Vokal der Konsénant il vdrangeht~und‘dem ersten
VOkal der Konsonant ,b“ folgt. Die Kammer verkennt nicht,
dass die Ubereinstimmungen der beiden Zeichen nicht uner-

heblich sind und durchaus éine-klanglich Verwechslungsge-
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fahr begriinden kénnten. Dem dem ersten Vokal bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform vorangeﬁende Konsonant kommt
nicht das klangliche Gewicht zu, um eine Verwechslungsge-
fahr unter diesem Gesichtpunkt ausschlieBén zZu kénnen. Der
vorangehende Konsonant ”m“ sowie der zweite Vokal ., i statt
»e" vermdgen keinen so groBen Unterschied bei der Ausspra—
che zu erzeugen, als dass auf Grund dieses Unterschiede die

sonstlgen Uberelnstlmmungen‘zurucktraten.

' Die Kammer ist aber der Auffassung, dass auch auf diese

Fallgestaltung die RéChtsprechungides Bundesgerichtshofes

- Anwendung findet,idass bei Verwendung eines Wortes mit ei-

nenvjedermann verstédndlichen ausgeprégten Sinngehalt troti
‘klanglicher Ubereinstimmungen die Verwechslungsgefahr von
vornherein ausgeschaltet ist, weil in solchen F&llen der

Horer die klanglich Unterschiede wesentlichkschneller er-

- fassen wird als bei Kennzelchnungen ohne solchen der all-

tagllchen Vorstellungswelt entnommenen Slnn.

Diese Rechtsprechung ist auch dann aﬁzUwénden,'wenn ein
Wort aus der Alltagssprache, das jédermann-sofort verstand-
lich ist, dﬁrch einen Suffix zu einem Fantasiewort wird.
Denn auch’hier'gilt, dass dér-Verkehr den ersten Teil des
Zelchens als den ihm bekannten Begrlff »mobilY erfasst und
trotz des Anhangsnlx“ an den bekannten Begrlff eher an Mo?
bilitit oder an elne_Wortsplelerel in Zusammenhang mit dem
Begriff ”mébil“ denken wird aié-an'den Namen_einér Comicfi—
gur, insbesbndere dann, wenn ihm die Zeichen in Zusammen-
hang mit der Keﬁnzeichenzeichnﬁng von Waren und Dienstleis-—

tﬁngen aus dem EDV-Bereich begegnen.
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Es handelt sich dabei nicht um eihe unzulé&ssige Zergliéde—
‘\rung des angegriffenen Zeichens, sondern um die Feststel-
lung, wie das Zeichen angesichts des bekannten Bestandteils
_mobil" das Zeichen wahrgenommen wird und wie der Verkehr
auf‘Gruna'eines der Alltaésprache entnommenen Wortes als

Bestandteil des Zeichens den Gesamtbegriff erfasst.

Eine, klangliche Verwechslungsgefahr kdme nur dann noch in
Betracht, sofern unterstellt werden kénnte, dass alleine
durch das Suffix ,ix“ bzw. die Endsilbe ,1lix™ der Verkehr
eine Verbindung mit deeriagemarke herstellt. Ein solch -
weitgehender’Schutz iSt nach Aufféssung der Kammer nicht
‘gerechtfertigt, da der Suffixbnix“ nicht nur fir die Benen-
nung von Komikfiguren verwendet wird, sondern auch wie vom
Beklagten belegt zumindest auch fur die”Bgnennung von Com-

putersystemen wie z.B. ,Unix™.

Zusammengefasst ist festZustellén,.déss fiir die Kammer ent-
scheidend ist, dass es sich'bei aem Wort; an das ersicht-
lich das Suffix ,ix“ angeh&ngt ist, um eihén.in der All-
'tagssprache vielfach verwendeten Begriff handelt und daher
davon auszugehen ist, dass der Verkehr den Sinngehalt von
Mobilix sChnelierverfasst als eine klangliche Verwechs-
lungsgefahr eintreten kann{ so dass eine Verwechslung mit

dem Begriff';Obelix“ ausgesbhlossen’ist.

C.Der Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 1

UWG.

Die Kammer versteht die Klagebegrﬁndung dahingehend, dass

die Kl&gerin hinsichtlich des wettbewerbsrechtlichen An-.
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spruchs insoweit nicht auf die Marke stirzt, sondern auf
den Ruf der von ihr zu einer Uberragenden Bekanntheit ge-

fiihrten Comicfigur Obelix.

Der Anspruch aus § 1 UWG scheiteft aber daran, daés eine
nach:dem oben unter B Ausgefiihrten zwischen der beriihmten
Comicfigur und der angegriffenen Vérwendung bzw. Marke eine
Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, und daher weder die
Vermarktuﬁg der Comicfigur;behindert wird noch der Vorwurf
begriindet werden kann, der Beklagte mache sich:in unlaute-

rer Weise den Erfolg der Comicfigur zunutzte.

' II.Die Unbegriindetheit des LbschungSanspruchs, des Schadener-
satzfeststellungsanspruchs und des Auskunftsanspruchs, folgt

-aus der Unbegrﬁndetheit des Unterlassungsanspruchs.

IIT.Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO und die Ent-

scheidung tber die vorldufige Voilstreckbarkeit auf § 709

-ZPO.

Miller . Rieger
Vorsitzendér Richter .  Richter Richter
am Landgeficht am Landgericht am Landgericht

zugleich fir den wegen
Krankheit an der Unter-
schriftsleistung gehiﬁder—
ten Richter am Landgericht

‘Miller
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Landgericht Miinchen I

Lenbachplatz 780316 Minchen

Az: 21 O 17363/01

Mirlach

Geschaftsstelle
IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

"In dem Rechtsstreit

- Klagerin -

Prozefbevollmichtigte:
Rechtsanwdlte

- Beklagter -

Prozeﬁbevollméchti.te;
_Rechtsanwalte §§ :

wegén Unterlassung
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erldsst die 21. Zivilkammer des Landgerichts Milinchen I durch

den’ Vors:Ltzenden Richter am Landgericht —den Richter am.

Landgerlcht- und den Richter am Landgerlcht_ auf-

‘grund der miindlichen Verhandlung vom 12 6. 2002

~folgendes
Endurteil:
I. Die Klage wird abgewiesen. 1
II.  Die Kldgerin tr&gt die Kosten des Rechtsstreits.
III.  Das Urteil ist gegen Slcherheltslelstung in Hohe von:

€ 12 OOO - vorlauflg Vollstreckbar
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Tatbestand:

Die Kligerin macht gegeniiber der Beklagten Anspriiche wegen

Markenverletzung geltend.

Die Kl&igerin ist Inhaberin samtlicher Nutzungs- und Verwer-

tungsrechte fiir die Asterix-Comicserien und —-figuren.

Die Kligerin ist u. a. Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr.
B oo-lix, die am 1.04.1996 angemeldet und am 3.02.1998

in die Markenrolle eingetragen wurde (Anlage K 1);

‘Die Klagemarke genieft u.a. fir folgende Waren und Dienstleis-

tungen der Klasse 9 Schutz:

elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Pro-
gramm-Module. und auf Datentréger aufgezeichnete Computerprogramme,

insbesondere Videospiele

Der Beklagte 'ist Inhaber der deutschen Wortmarke Nr. NN
4 — die am 18.04.2000 angemeldet und am 23.1.2001 fur

folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 42

in das Markenregister eingetragen wurde (Anlage K 2):

Hardware und Software fiir mobile’Computersysteme, Telekommunikation

und EDV—Beratung fir mobile Computersysteme

Daneben betreibt der Beklagte unter der Domain [ENEEEEE

eine Website, auf der er Informatiqhen zu allen Thémén rund
um mobile — zur allgemeinen Verfiligung stellt (Anla-

ge K 3).
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"f5Dié’Klégerin.fdrdérte mit Anwaltsschreiben vom 08.06.2001 den

‘Beklagten auf, auf den Schutz der Marke- zu verzich-

ten.

Der Beklagte wies das Begehren dériKlégerin mit Schreiben sei-
ner’Patentanwéite vom 27. 06.2001 zuriick und fithrte zur Be-
ngﬁndgng_an,ldass aus seiner Sicht keine Verwechslungsgefahr

rhi'n'é\i'c.htliich der sich gegentiberstehenden Marken SNy |

- cche

”VfNachdem eine weltere Korrespondenz zwischen den Parteien er-

gebnlslos verlaufen war, erhob dle Klagerln mit Schriftsatz
vom 1 10.2001 Klage, mit der sie Unterlassung, - dle Einwilli-
'gung zur Loschung der angegrlffenen Marke, Auskunft und Scha-

 densersatzfeststellung begehrt.
‘Die~Klégetin tragt vor:

-Hiﬁsi¢htlichmdér»si¢h gegeniiberstehenden Kennzeichen bestehe

- Verwechslungsgefahr

: ‘vaie be’iden Zeichen seien &hnlich. Die ,jiinc_jere Marke—
. ;‘unterschelde SlCh von der Klagemarke— lédiglich durch.
“die Hlnzufugung eines . am Wortanfang sow1e den Austausch

elnes‘“e“iln der.Wortmltte durch ein “i“.

-Zwar werde hiufig argumentiert, Abweichungen am Wortanfang der

 ‘siéh gegenﬁbérstehenden Zeichen f&nden stéarkere Beachtuﬁg'als
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die nachfolgender Wortteile; wie das Bundespatentgericht je-
doch in der Entscheidung Intecta festgestellt habe, fiihre al-
iein die Hinzufiigung einer wenig aussagekraftigen Vorsilbe.
nicht aus dem Ahnlichkeitsbereich heraus. Dles misse erst
recht gelten fiir eine Hlnzufugung lediglich eines einzelnen
Buchstabens am Wortanfang. Jedenfalls in phonetlscher Hinsicht.
bestehe trotz der Ergdnzung des “M“ in der jiingeren Marke eine
‘hohe Ahnlichkeit zu der Klageharke. Bei dem Buchstaben “M"
handele es sich um einen weichen,'kaum-hérbaren Lippenlaut,
der klanglich praktisch untergehe. Des weiteren komme zur Be-
antworturig der Frage der Ahnlichkeit,sich gegentiberstehender
Zeichen der Vokalfolge eine grofie Bedeutung zu. Auch diese sei
inzden hier vdrliegenden Zeichen “Obelix™ und “Mobilix™ beina-
he identisch. Der Vérkehr werde die einZige Abweichung S
statt “e“ in der‘Wortmitte - Qeder in schriftbildlicher noch
‘erst recht in klangliéher Hinsicht tberhaupt wahrnehmen. Fiir
‘eiﬁe hohe Ahnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen spreche
auch die charakteristische und daher dem Verkehr bésonders im
Ged&chtnis haften'bleibendékEndsilbe “-ix™, da'esvin der‘deut—
schen Sprache nur wenige auf “-ix" endende Worte gebe. Der
Verkehr werde deshalb - in Ausnahme zu der Grundregel, dass.
~der Wortanfang besonders beachtet werde hier besonders auf die

1dentlsche Endung der Wortzeichen achten.

Da es sich bei der Klagemarke "Obélix“ um eine bekanﬁte Marke
im Sinne des § 14 Abs .2 Nr.3 MarkenG handele,;komme es aus
Sichf der Klagerln auf eine Ahnllchkelt der von den Parteien
angebotenen Waren und Dlenstlelstungen an sich nlcht an. Aus-
schlaggebend sei allein, dass sich der: Beklagte mit dem von-
ihm als Marke angemeldeten Zeichen ,Mobilix“ an den guten Ruf

der Asterix und Obelix-Figuren der Klagerin anhé&nge, indem er
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nicht nur die fiir diese typische Endung “-ix™ soﬁdern die ge-
samte Kennzeichnung “0-belix™ mit nur einer kleinen Anderung
der Vokale iibernehme. Diese.Annéherung an die Klagemarke fiihre
zu einer vermeidbaren Verwasserung dleser die der Klagerln
nlcht zumutbar sei. Selbst wenn man - wie nicht - das Vorlie-
gen einer Bekannthelt der Marke “Obelix™ Vernéinen wirde, kime
man zu keinem anderen Ergebnis, da auch die fir die Klagepar—
tei geschiitzten und vén dieser angebotenen Waren und Dl@nSt-»
leistungen den vom Beklagten unter der Bezeichnung oMobilix™

angebotenen &hnlich seien.

Insoweit koénne kein Zweifel daran bestehen, dass einerseits

:Hardware und Software fur mobile Computersysteme,»Telekommunl—

kation und EDV- Beratung fir moblle Computersysteme und ~ande-

‘rerseits elektronlsche Spielapparate mit und ohne Bildschirm,

Computer, Programmmodule und auf Datentriger aufgezeichnete
Computerprogramme, insbesondere Videospiele, einen hohen Ahn-
lichkeitsgrad aufwiesen.Zwischen Hardware fir mobile Computer-
systeme und Computern bestehe praktisch- Identitat. Identltét
bestehe auch zw1schen Software fiir mobile Computersysteme und
auf Datentriger aufgezeichnete Computerprogramme Auch Daten-
verarbeltungsgerate, also Hardware, elnerselts und Datenverar-
beltungsprogramme, also auf Datentriger aufgezelchnete Compu~
terprogramme, andererselts wiesen nach der Rechtssprechung des
Bundespatentgerlchts enge Ahnllchkelt auf. Glelches gelte fiur

EDV- Beratung auf der einen und Datenverarbeltungsprogramme auf

der anderen Seite. Der Klagerin als Inhaberln der &dlteren Mar-

ke ,0Obelix™ stehe wegen der oben dargelegten Verwechslungsge-
fahr gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch nach § 14

Abs. 5 1i.V.m. Abs. 2 und 3 MarkenG Da der Beklagte die Kenn-

‘zelchnung +Mobilix™ bereits im geschaftllchen Verkehr als In-

v
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iiternet—Domain benutze, bestehe Wiederholungsgefahr.

'Der Schadensersatzfeststellungs— und Auskunftsanspruch sei be—
grundet Aufgrund der Bekannthelt der Klagemarke “Obelix™
konnten keine Zweifel an einem Verschulden des Beklagten be-.
stehen; Die Klagerln habe daher nach § 14 Abs. 6 MarkenG An-
spruch'auf Schadensersatz Der geltend gemachte Anspruch auf
bElnw1lllgung in die L&schung der Marke “MOblllX“ ergebe 51ch
 ‘aus S 51 MarkenG wegen Bestehens &lterer Markenrechte der Kla-
gerln an der Bezelchnung “Obelix™ und der oben. dargestellten

ﬂ Verwechslungsgefahr.

‘ D1e geltend gemachten Anspruche pbestiinden auch unter wettbe-
g werbsrechtllchen Gesichtspunkten. Wie der Bundesgerlchtshof

‘berelts in den Entscheidungen "Bambl“ und ,Mickey-Mouse™ fest-

g ~gestellt habe, stelle die Verwendung bekannter Namen von Co-

'mlcflguren zur Benennung von Waren und Dienstleistungen eine
bAusnutzung elnes fremden Erfolgs fir eigene w1rtschaftllche
Zwecke und eine Behinderung des Urhebers dar und sei deshalb

‘nach § 1 UWG wettbewerbsw1dr1g

3

twﬁie7Klégefin'beantragt:

1 Der Beklagte wird verurtellt es bei Meidung eines Ord-
“,nungsgeldes von bis zu DM 500. OOO _ ersatzweise Ordnungs-
haft von blS zu 6 Monaten, zZu unterlassen, ohne Zustim-

- mung der Kldgerin im geschaftllchen Verkehr die Bezeich-
nung "Moblllx“ zur Kennzeichnung von Hard- und Software

“fiir mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-
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Beratung fir mobile Computersysteme zu benutzen.

2. Der Beklagte wird verurteilt, gegeniiber dem DPMA in die

Léschung der deutschen Marke —,,Mobilix“ einzu-

willigen.

3. Der Beklagte‘wird verurteilt, der Klégerin Auskunft zu
erteilen iiber Art, Umfang und Zeifpunkt von Verletzungs-
handlungen nach Ziffer 1., insbesondere uhter Angabe der
Anzahl und der mit den Waren gemdB Ziffer 1lverwirtschafe
teten Umsdtzen mit Bezifferung hierfiir getdtigter Werbe-
éufwendungen, letztere unter Angabe der Werbetrdger, der
jeweiligen Auflagenhéhe, des Verbreitungsgebiets, des Er-

scheinungsorts und des Erscheinungsdatums.

4. Es wird festgéstellt dass der Beklagte verpfllchtet 1st
der Kldgerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch
Handlungen des. Beklagten nach Ziffer 1. entstanden ist

und noch entstehen wird.

Der;Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tridgt vor:
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Der Kldgerin stehe unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten

ein Unterlassuﬁésanspruch aus Art.9 Abs.l GMV zu.

Ein UnterlassﬁngsanspruCh aus Art.9 Abs.l S.2 b GMV sei nicht
- gegeben. Es sei weder eine Zeicheﬁ— nOch'eine Waren—- bzw.

Dienstleistungs&hnlichkeit zu bejahen.

Es wirden jegliche Anhaltspunkte fehlen, warum zwischen der
Ware Computerspiele einerseits und den Dienstleistungeﬁ Tele-
_kommunikatiop und EDV Beratung far mobile Computersystem ande-
rerseits die von der Rechtssprechung aufgestellten Vorausset-
'riungen einer Warehnéhe erfiillt sein sollten, da es sich dabei
weder um konkurrierende noch einander ergédnzende Waren bzw.

.Dienstleistungen handele.

Eine Zeichenahnlichkeit sei nicht gegeben, da zwischen den
Zeichen Obellx und Mobilix kelne phonetlsche Ahnlichkeit be-
vstehe. Die Aussprache der Zeichen erfolge 'in der Regel bei un-
tbefangener Betrachtung wie die Aussprache des dem jéweiligen
Namen zu Gfunde liegendenvLebensbegriffs, da das maﬁgebllche
LfPubllkum a55021at1v die Lesart des bekannten Begrlffs verwen—
de. Demzufolge liege auch bei den Begrlffen ”MOblllX“ dle Be-
tonung auf der zwelten, bei dem Begriff "ObellXW dagegen die
Betonung auf deﬁ ersten und dritfen Silbe. Die anderéartige
Betonung sel ein starkes Indiz gegen elne klangllche Zelchen—»
ahnllchkelt, zumal dadurch auch die Unterschlede in der Vokal-
- folge hervorgehoben.werden wiirden. Hinzu komme, dass dass die
Marke'des‘Beklagten mit dem stimmkraftigen'”M“'am Anfang des
Wortes einen Zusatz habe, der ohnehin schon eine Verwechslung

ausschlieﬁe.
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Eine schriftbildliche Ahnlichkeit zwischen den Marken bestehe
nicht. Bei der Betrachtung schlieBe bereits das ,M“ am Anfang

des Wortes eine Verwechslung aus.

Selbst wenn eine klangliche oder schriftbildliche Markenn&he
bestlinde, wiirde eine VerWechslung\auf‘Grund der ausgepridgten
Sinngehalte der Marken ausscheiden. Denn wenn der Begriffsin—
halt einer Marke auf der Hand liege, werde der Siﬁngehalt der
Marke eine Verwechslung infolde Verhérens oder Verlesens im
Verkehr gewShnlich ausschliefen und die Verwechslungsgefahr

entfallen lassen.

Dass durch das Suffix ,ix™ bei den angesprochenen Verkehrs~

kreisen, d.h. die Benutzer von Unix, eine'VerWechslungsgefahr
begriindet wérden kénne, sei nicht naéhvollziehbar. Die angeQ
sprocheneh,Verkehrskreise wiirden -bei diesem Suffix an Unix o-
der eine derAUnix—Variantén bzw. Nachbildunéen denken, moégli-
cherweise auch an ein anderevaT—Produkt oder Unternehmén mit

dem branchentypischen Namensende ,ix"“.

- Die Kiégerin habe auch keinen Unterlassungsanspruch nach Art.

9 Abs.1l S.2 c GMV.

Es werde bestritten, dass die Marke Obéiix in der Gemeinschaft
bekannt sei. Dartber hinaus werde durch die.BenUtzung des Zei-
chens Obelix weder die Unterscheidungskraft noch die Wert-

schdtzung des Zeichens Obelix ausgenutzt oder beeintrachtigt.
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Da keine Verwechslungsgeféhr bestehe, scheiterten auch die

Folgeanspriiche auf L&éschung, Auskunft und Schadensersatz.

Die Kl&gerin stiinden keine wettbewerbsrechtlichen Ansprlche
~zﬁ, da zum einen schon Jjeder Anhaltspunkt fu£ ein wettbewerbs-
widriges Verhalten des Beklagten fehle und zum anderen die

" markenrechtlichen Regelungen grundsétilich als abschlieBende
Spezialregelung.fur die Béuftéilung voﬁ'MarkenverstéBen anzu-

sehen seien.

Zur Ergdnzung des Tatbestandes wird auf samtliche zwischen den
Parteien gewechselten Schriftsdtze nebst Anlagen und auf das

Sitzungsprotokoll vom 12.6.2002 Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde:

1o

“Die zuléSsigé Klage erwies sich als unbegriindet.

I Der Klagerln steht der geltend gemachte Unterlassungsan-

spruch unter keinem rechtlichen’ ‘Gesichtspunkt zu

‘A.Die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs aus Art. 9
‘ Abs;i c GMV liegen berelts deshalb nicht vor, da es 51ch
[ bei:der Klagemarke nicht um eine bekannte Marke i.S. von

‘ Art.9‘Abs.1 ¢ handelt.

~ D1e uberragende Bekannthelt der Comic- Flgur ”Obellx“ vermag
'»nlcht zu 1ndlzleren, dass dleser Begriff als bekannte Marke

-.elnzustufen ist.

'fElne Bezelchnung stellt nur dann eine bekannte Gemein-
schaftsmarke dar, wenn diese.Bezeichnung in der Gemein—
bschaft oder 1n einem Teil der EU als Unterscheldungsbegrlff
‘  von zumlndest elner der elngetragenen Waren- oder Dienst-
lelstungen 'zu den Waren- oder Dlenstlelstungen anderer Un—

ternehmen pbekannt ist.

Nach der Rechtssprechung des EuGH kann bei der Feststel-

_lung,_ob eihe-Marke bekannt ist, nicht auf bestimmte Pro-
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zentzahlén abgestellt werden, sondern bei der Prifung sind
alle relevanten Unsténde des Falles zu bertcksichtigen,
insbesondere der Marktanteil der Marke, dle’Intensitét die
geographlsche Ausdehnung und die Dauver lhrer Benutzung so-
wie der Umfang der Investltlonen, die das Unternehmen zZu

ihrer Férderung getatlgt‘habe (EuGH GRUR Int. 2000, 73).

Es fehlt insoweit an hinreichendem:Sachﬁortrag, Dem Sach-
vortrag der Kl&gerin kann 1ediglich éntnommenvwerden, dass‘
es sich bei »Obelix™ um eine berﬁhmte Comic-~Figur handelt,
nicht aber, dasé»das Zeicheh im Verkehr als Hérkuhftshin¥
weis fur eine der in der Liste der Waren- und Dlenstlels—

tungen geschutzten Waren den erforderllche Bekanntheltsgrad

errelcht hat.

-Der Kl&gerin steht kein Unterlassungsanépruch aus Art.9

Abs.1 b GMV zu, da es an der Tatbestandsvoraussetzung der

’Verwechslungsgefahr fehlt.

‘Die‘Frége der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist
nach der standigeaneqhtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropdischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 b und Art. 5§
Abs. 1 b MarkenRL unter Beruck51cht1gung aller Umstinde des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998,
387, 389 f. Sabel/ Puma: GRUR 1998, 922, 923 - Canon; GRUR
Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; MarkenR 2000, 255, 258 - Marca
Mode/Adidas). Dabei besteht eine Wechselbe21ehung zw1schen
den in Betracht kommenden Faktoren 1nsbesondere der Ahn-
‘llchkelt der Kennzelchen und der Ahnlichkeit der damit ge-
kennzelchneten Waren sowie der Kennzelchnungskraft des pri-

oritadtsdlteren Kennzelchens So kann 1nsbesondere ein ge-
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ringerer Grad der Ahnlichkei%ider Zeichen durch einen héhe-
ren Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgegllchen werden und
umgekehrt (vgl. BGH, GRUR 1999,735, 736 - MONOFLAN/ POLYFI-
LAM; GRUR 1999, 995, 997 - HONKaA, jewells m.w.N.), wobei
jedoch die Wechselw1rkung nicht soweit geht, dass eine der
beiden Voraussetzungen ganz entfallen kann und von der an-
deren vollstandlg kompensiert werden kann (BGH GRUR 1999,
245ff. - LiberO‘m.w.RSpr.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §
14 Rdn. 180, 251)

Bei der Prufung der Zelchenahnllchkelt ist auf den jeweili-
gen Gesamtelndruck der sich gegeniberstehenden Zeichen ab-
zustellen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Sabel/Puma; BGH
GRUR »1999 583, 584 - LORA, DI RECOARO, WRP ZOOO 173ff -
Rausch/Elfl Rauch m.w.N.). Dabei ist auf einen durch—
schnittlich informierten, aufmerksamen und versténdigen
Durchschnittéverbraucher abzustellen (BGH WRP ZOOO, 535 -
At£ché/Tisserand) Aber aﬁch dieser Durchschnittsverbrau-
cher muss sich,.da ihm die kollidierenden Marken regelmaﬁlg
nicht - nebenelnander begegnen, nlcht nur auf das unvollkom-
mene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedachtnls behal-~
ten hat. Es ist auch zu beruck51cht1gen, dass selne Auf— |
merksamkeit je nach der Art der in Frage stehenden Waren
unterschledllch ‘hoch sein kann (EuGH,GRURAInt. 1999, 734,
736 Tz. 26 - Lloyd). ' ‘

- Die Kammer ist dér Auffassung, dass aufgrund fehlender Zei-

chenéhnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander

gegenlberstehenden Marken ist nach der Ahnlichkeit im
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Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungs- (Sinn-)gehalt
zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende
Ubereinstimmung in einer der genannten Hinsichﬁen fir die
Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. BGH GRUR

1999, 241-243 - Lions).

- Eine schriftbildliche und singehaltliche Ahnlichkeit-zwi—
schen den Begriffen ,Obelix™ und ;Mobilix“ scheidet aus, so

dass nur eine klangliche Ahnlichkeit in Betracht kam.

Der Gruﬁdsatz, dass bei der Priufung einer Zeichendhnlich-
-keit grundsdtzlich die (klanglichen5 ﬁbereinstimmungen den

'vvdrrang haben, gilt nicht ausnahmslos. Sofern»eine'der ge-
,genﬁberstehenden Bezeichnungen einen fir jedermann vestdnd-
lichen Sinngehalt aufweist, ist davon ausZuéehen, dass ver-
vbleibende klangliche Unterschiede der gegenuberstehenden
Bezeichnungen vom Verkehr wesentlich schneller erfasst wer-.
den, so dass es im Verkehr gar nicht erSt zu Verwechslungen
kommt (vgl. BGH GRUR 1992, 130-133 - Bally/Ball; GRUR 1959,
183-185 - Quick/Gluck; Ingerl/Rohnke MarkenG § 14 Rdn.360;

- v.Schultz/Schweyer Markenrechtf§'14ern.99). Unter Anwen-
dung diesef Grundsdtze kommt die Kammer zu dem Ergebnis,

dass eine Zeichenéhnlichkeit nicht gegeben ist.

Die‘sich gegeﬁﬁbérétehénden Zeiéheﬁ weisen neben-def geQ
meinsamen Endsilbe ,1lix"“ die Ubeyeinstimmung auf, dass der
 eiste Vokél ein‘”o“ ist, wbbei.bei dem angegriffenen zei-"
chen dem Vokal der Konsénant il vdrangeht~und‘dem ersten
VOkal der Konsonant ,b“ folgt. Die Kammer verkennt nicht,
dass die Ubereinstimmungen der beiden Zeichen nicht uner-

heblich sind und durchaus éine-klanglich Verwechslungsge-
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fahr begriinden kénnten. Dem dem ersten Vokal bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform vorangeﬁende Konsonant kommt
nicht das klangliche Gewicht zu, um eine Verwechslungsge-
fahr unter diesem Gesichtpunkt ausschlieBén zZu kénnen. Der
vorangehende Konsonant ”m“ sowie der zweite Vokal ., i statt
»e" vermdgen keinen so groBen Unterschied bei der Ausspra—
che zu erzeugen, als dass auf Grund dieses Unterschiede die

sonstlgen Uberelnstlmmungen‘zurucktraten.

' Die Kammer ist aber der Auffassung, dass auch auf diese

Fallgestaltung die RéChtsprechungides Bundesgerichtshofes

- Anwendung findet,idass bei Verwendung eines Wortes mit ei-

nenvjedermann verstédndlichen ausgeprégten Sinngehalt troti
‘klanglicher Ubereinstimmungen die Verwechslungsgefahr von
vornherein ausgeschaltet ist, weil in solchen F&llen der

Horer die klanglich Unterschiede wesentlichkschneller er-

- fassen wird als bei Kennzelchnungen ohne solchen der all-

tagllchen Vorstellungswelt entnommenen Slnn.

Diese Rechtsprechung ist auch dann aﬁzUwénden,'wenn ein
Wort aus der Alltagssprache, das jédermann-sofort verstand-
lich ist, dﬁrch einen Suffix zu einem Fantasiewort wird.
Denn auch’hier'gilt, dass dér-Verkehr den ersten Teil des
Zelchens als den ihm bekannten Begrlff »mobilY erfasst und
trotz des Anhangsnlx“ an den bekannten Begrlff eher an Mo?
bilitit oder an elne_Wortsplelerel in Zusammenhang mit dem
Begriff ”mébil“ denken wird aié-an'den Namen_einér Comicfi—
gur, insbesbndere dann, wenn ihm die Zeichen in Zusammen-
hang mit der Keﬁnzeichenzeichnﬁng von Waren und Dienstleis-—

tﬁngen aus dem EDV-Bereich begegnen.
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Es handelt sich dabei nicht um eihe unzulé&ssige Zergliéde—
‘\rung des angegriffenen Zeichens, sondern um die Feststel-
lung, wie das Zeichen angesichts des bekannten Bestandteils
_mobil" das Zeichen wahrgenommen wird und wie der Verkehr
auf‘Gruna'eines der Alltaésprache entnommenen Wortes als

Bestandteil des Zeichens den Gesamtbegriff erfasst.

Eine, klangliche Verwechslungsgefahr kdme nur dann noch in
Betracht, sofern unterstellt werden kénnte, dass alleine
durch das Suffix ,ix“ bzw. die Endsilbe ,1lix™ der Verkehr
eine Verbindung mit deeriagemarke herstellt. Ein solch -
weitgehender’Schutz iSt nach Aufféssung der Kammer nicht
‘gerechtfertigt, da der Suffixbnix“ nicht nur fir die Benen-
nung von Komikfiguren verwendet wird, sondern auch wie vom
Beklagten belegt zumindest auch fur die”Bgnennung von Com-

putersystemen wie z.B. ,Unix™.

Zusammengefasst ist festZustellén,.déss fiir die Kammer ent-
scheidend ist, dass es sich'bei aem Wort; an das ersicht-
lich das Suffix ,ix“ angeh&ngt ist, um eihén.in der All-
'tagssprache vielfach verwendeten Begriff handelt und daher
davon auszugehen ist, dass der Verkehr den Sinngehalt von
Mobilix sChnelierverfasst als eine klangliche Verwechs-
lungsgefahr eintreten kann{ so dass eine Verwechslung mit

dem Begriff';Obelix“ ausgesbhlossen’ist.

C.Der Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 1

UWG.

Die Kammer versteht die Klagebegrﬁndung dahingehend, dass

die Kl&gerin hinsichtlich des wettbewerbsrechtlichen An-.
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spruchs insoweit nicht auf die Marke stirzt, sondern auf
den Ruf der von ihr zu einer Uberragenden Bekanntheit ge-

fiihrten Comicfigur Obelix.

Der Anspruch aus § 1 UWG scheiteft aber daran, daés eine
nach:dem oben unter B Ausgefiihrten zwischen der beriihmten
Comicfigur und der angegriffenen Vérwendung bzw. Marke eine
Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, und daher weder die
Vermarktuﬁg der Comicfigur;behindert wird noch der Vorwurf
begriindet werden kann, der Beklagte mache sich:in unlaute-

rer Weise den Erfolg der Comicfigur zunutzte.

' II.Die Unbegriindetheit des LbschungSanspruchs, des Schadener-
satzfeststellungsanspruchs und des Auskunftsanspruchs, folgt

-aus der Unbegrﬁndetheit des Unterlassungsanspruchs.

IIT.Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO und die Ent-

scheidung tber die vorldufige Voilstreckbarkeit auf § 709

-ZPO.

Miller . Rieger
Vorsitzendér Richter .  Richter Richter
am Landgeficht am Landgericht am Landgericht

zugleich fir den wegen
Krankheit an der Unter-
schriftsleistung gehiﬁder—
ten Richter am Landgericht

‘Miller
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Landgericht Miinchen I

Lenbachplatz 780316 Minchen

Az: 21 O 17363/01

Mirlach

Geschaftsstelle
IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

"In dem Rechtsstreit

- Klagerin -

Prozefbevollmichtigte:
Rechtsanwdlte

- Beklagter -

Prozeﬁbevollméchti.te;
_Rechtsanwalte §§ :

wegén Unterlassung
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erldsst die 21. Zivilkammer des Landgerichts Milinchen I durch

den’ Vors:Ltzenden Richter am Landgericht —den Richter am.

Landgerlcht- und den Richter am Landgerlcht_ auf-

‘grund der miindlichen Verhandlung vom 12 6. 2002

~folgendes
Endurteil:
I. Die Klage wird abgewiesen. 1
II.  Die Kldgerin tr&gt die Kosten des Rechtsstreits.
III.  Das Urteil ist gegen Slcherheltslelstung in Hohe von:

€ 12 OOO - vorlauflg Vollstreckbar
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Tatbestand:

Die Kligerin macht gegeniiber der Beklagten Anspriiche wegen

Markenverletzung geltend.

Die Kl&igerin ist Inhaberin samtlicher Nutzungs- und Verwer-

tungsrechte fiir die Asterix-Comicserien und —-figuren.

Die Kligerin ist u. a. Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr.
B oo-lix, die am 1.04.1996 angemeldet und am 3.02.1998

in die Markenrolle eingetragen wurde (Anlage K 1);

‘Die Klagemarke genieft u.a. fir folgende Waren und Dienstleis-

tungen der Klasse 9 Schutz:

elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Pro-
gramm-Module. und auf Datentréger aufgezeichnete Computerprogramme,

insbesondere Videospiele

Der Beklagte 'ist Inhaber der deutschen Wortmarke Nr. NN
4 — die am 18.04.2000 angemeldet und am 23.1.2001 fur

folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 42

in das Markenregister eingetragen wurde (Anlage K 2):

Hardware und Software fiir mobile’Computersysteme, Telekommunikation

und EDV—Beratung fir mobile Computersysteme

Daneben betreibt der Beklagte unter der Domain [ENEEEEE

eine Website, auf der er Informatiqhen zu allen Thémén rund
um mobile — zur allgemeinen Verfiligung stellt (Anla-

ge K 3).
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"f5Dié’Klégerin.fdrdérte mit Anwaltsschreiben vom 08.06.2001 den

‘Beklagten auf, auf den Schutz der Marke- zu verzich-

ten.

Der Beklagte wies das Begehren dériKlégerin mit Schreiben sei-
ner’Patentanwéite vom 27. 06.2001 zuriick und fithrte zur Be-
ngﬁndgng_an,ldass aus seiner Sicht keine Verwechslungsgefahr

rhi'n'é\i'c.htliich der sich gegentiberstehenden Marken SNy |

- cche

”VfNachdem eine weltere Korrespondenz zwischen den Parteien er-

gebnlslos verlaufen war, erhob dle Klagerln mit Schriftsatz
vom 1 10.2001 Klage, mit der sie Unterlassung, - dle Einwilli-
'gung zur Loschung der angegrlffenen Marke, Auskunft und Scha-

 densersatzfeststellung begehrt.
‘Die~Klégetin tragt vor:

-Hiﬁsi¢htlichmdér»si¢h gegeniiberstehenden Kennzeichen bestehe

- Verwechslungsgefahr

: ‘vaie be’iden Zeichen seien &hnlich. Die ,jiinc_jere Marke—
. ;‘unterschelde SlCh von der Klagemarke— lédiglich durch.
“die Hlnzufugung eines . am Wortanfang sow1e den Austausch

elnes‘“e“iln der.Wortmltte durch ein “i“.

-Zwar werde hiufig argumentiert, Abweichungen am Wortanfang der

 ‘siéh gegenﬁbérstehenden Zeichen f&nden stéarkere Beachtuﬁg'als
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die nachfolgender Wortteile; wie das Bundespatentgericht je-
doch in der Entscheidung Intecta festgestellt habe, fiihre al-
iein die Hinzufiigung einer wenig aussagekraftigen Vorsilbe.
nicht aus dem Ahnlichkeitsbereich heraus. Dles misse erst
recht gelten fiir eine Hlnzufugung lediglich eines einzelnen
Buchstabens am Wortanfang. Jedenfalls in phonetlscher Hinsicht.
bestehe trotz der Ergdnzung des “M“ in der jiingeren Marke eine
‘hohe Ahnlichkeit zu der Klageharke. Bei dem Buchstaben “M"
handele es sich um einen weichen,'kaum-hérbaren Lippenlaut,
der klanglich praktisch untergehe. Des weiteren komme zur Be-
antworturig der Frage der Ahnlichkeit,sich gegentiberstehender
Zeichen der Vokalfolge eine grofie Bedeutung zu. Auch diese sei
inzden hier vdrliegenden Zeichen “Obelix™ und “Mobilix™ beina-
he identisch. Der Vérkehr werde die einZige Abweichung S
statt “e“ in der‘Wortmitte - Qeder in schriftbildlicher noch
‘erst recht in klangliéher Hinsicht tberhaupt wahrnehmen. Fiir
‘eiﬁe hohe Ahnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen spreche
auch die charakteristische und daher dem Verkehr bésonders im
Ged&chtnis haften'bleibendékEndsilbe “-ix™, da'esvin der‘deut—
schen Sprache nur wenige auf “-ix" endende Worte gebe. Der
Verkehr werde deshalb - in Ausnahme zu der Grundregel, dass.
~der Wortanfang besonders beachtet werde hier besonders auf die

1dentlsche Endung der Wortzeichen achten.

Da es sich bei der Klagemarke "Obélix“ um eine bekanﬁte Marke
im Sinne des § 14 Abs .2 Nr.3 MarkenG handele,;komme es aus
Sichf der Klagerln auf eine Ahnllchkelt der von den Parteien
angebotenen Waren und Dlenstlelstungen an sich nlcht an. Aus-
schlaggebend sei allein, dass sich der: Beklagte mit dem von-
ihm als Marke angemeldeten Zeichen ,Mobilix“ an den guten Ruf

der Asterix und Obelix-Figuren der Klagerin anhé&nge, indem er
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nicht nur die fiir diese typische Endung “-ix™ soﬁdern die ge-
samte Kennzeichnung “0-belix™ mit nur einer kleinen Anderung
der Vokale iibernehme. Diese.Annéherung an die Klagemarke fiihre
zu einer vermeidbaren Verwasserung dleser die der Klagerln
nlcht zumutbar sei. Selbst wenn man - wie nicht - das Vorlie-
gen einer Bekannthelt der Marke “Obelix™ Vernéinen wirde, kime
man zu keinem anderen Ergebnis, da auch die fir die Klagepar—
tei geschiitzten und vén dieser angebotenen Waren und Dl@nSt-»
leistungen den vom Beklagten unter der Bezeichnung oMobilix™

angebotenen &hnlich seien.

Insoweit koénne kein Zweifel daran bestehen, dass einerseits

:Hardware und Software fur mobile Computersysteme,»Telekommunl—

kation und EDV- Beratung fir moblle Computersysteme und ~ande-

‘rerseits elektronlsche Spielapparate mit und ohne Bildschirm,

Computer, Programmmodule und auf Datentriger aufgezeichnete
Computerprogramme, insbesondere Videospiele, einen hohen Ahn-
lichkeitsgrad aufwiesen.Zwischen Hardware fir mobile Computer-
systeme und Computern bestehe praktisch- Identitat. Identltét
bestehe auch zw1schen Software fiir mobile Computersysteme und
auf Datentriger aufgezeichnete Computerprogramme Auch Daten-
verarbeltungsgerate, also Hardware, elnerselts und Datenverar-
beltungsprogramme, also auf Datentriger aufgezelchnete Compu~
terprogramme, andererselts wiesen nach der Rechtssprechung des
Bundespatentgerlchts enge Ahnllchkelt auf. Glelches gelte fiur

EDV- Beratung auf der einen und Datenverarbeltungsprogramme auf

der anderen Seite. Der Klagerin als Inhaberln der &dlteren Mar-

ke ,0Obelix™ stehe wegen der oben dargelegten Verwechslungsge-
fahr gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch nach § 14

Abs. 5 1i.V.m. Abs. 2 und 3 MarkenG Da der Beklagte die Kenn-

‘zelchnung +Mobilix™ bereits im geschaftllchen Verkehr als In-

v
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iiternet—Domain benutze, bestehe Wiederholungsgefahr.

'Der Schadensersatzfeststellungs— und Auskunftsanspruch sei be—
grundet Aufgrund der Bekannthelt der Klagemarke “Obelix™
konnten keine Zweifel an einem Verschulden des Beklagten be-.
stehen; Die Klagerln habe daher nach § 14 Abs. 6 MarkenG An-
spruch'auf Schadensersatz Der geltend gemachte Anspruch auf
bElnw1lllgung in die L&schung der Marke “MOblllX“ ergebe 51ch
 ‘aus S 51 MarkenG wegen Bestehens &lterer Markenrechte der Kla-
gerln an der Bezelchnung “Obelix™ und der oben. dargestellten

ﬂ Verwechslungsgefahr.

‘ D1e geltend gemachten Anspruche pbestiinden auch unter wettbe-
g werbsrechtllchen Gesichtspunkten. Wie der Bundesgerlchtshof

‘berelts in den Entscheidungen "Bambl“ und ,Mickey-Mouse™ fest-

g ~gestellt habe, stelle die Verwendung bekannter Namen von Co-

'mlcflguren zur Benennung von Waren und Dienstleistungen eine
bAusnutzung elnes fremden Erfolgs fir eigene w1rtschaftllche
Zwecke und eine Behinderung des Urhebers dar und sei deshalb

‘nach § 1 UWG wettbewerbsw1dr1g

3

twﬁie7Klégefin'beantragt:

1 Der Beklagte wird verurtellt es bei Meidung eines Ord-
“,nungsgeldes von bis zu DM 500. OOO _ ersatzweise Ordnungs-
haft von blS zu 6 Monaten, zZu unterlassen, ohne Zustim-

- mung der Kldgerin im geschaftllchen Verkehr die Bezeich-
nung "Moblllx“ zur Kennzeichnung von Hard- und Software

“fiir mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-
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Beratung fir mobile Computersysteme zu benutzen.

2. Der Beklagte wird verurteilt, gegeniiber dem DPMA in die

Léschung der deutschen Marke —,,Mobilix“ einzu-

willigen.

3. Der Beklagte‘wird verurteilt, der Klégerin Auskunft zu
erteilen iiber Art, Umfang und Zeifpunkt von Verletzungs-
handlungen nach Ziffer 1., insbesondere uhter Angabe der
Anzahl und der mit den Waren gemdB Ziffer 1lverwirtschafe
teten Umsdtzen mit Bezifferung hierfiir getdtigter Werbe-
éufwendungen, letztere unter Angabe der Werbetrdger, der
jeweiligen Auflagenhéhe, des Verbreitungsgebiets, des Er-

scheinungsorts und des Erscheinungsdatums.

4. Es wird festgéstellt dass der Beklagte verpfllchtet 1st
der Kldgerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch
Handlungen des. Beklagten nach Ziffer 1. entstanden ist

und noch entstehen wird.

Der;Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tridgt vor:
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Der Kldgerin stehe unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten

ein Unterlassuﬁésanspruch aus Art.9 Abs.l GMV zu.

Ein UnterlassﬁngsanspruCh aus Art.9 Abs.l S.2 b GMV sei nicht
- gegeben. Es sei weder eine Zeicheﬁ— nOch'eine Waren—- bzw.

Dienstleistungs&hnlichkeit zu bejahen.

Es wirden jegliche Anhaltspunkte fehlen, warum zwischen der
Ware Computerspiele einerseits und den Dienstleistungeﬁ Tele-
_kommunikatiop und EDV Beratung far mobile Computersystem ande-
rerseits die von der Rechtssprechung aufgestellten Vorausset-
'riungen einer Warehnéhe erfiillt sein sollten, da es sich dabei
weder um konkurrierende noch einander ergédnzende Waren bzw.

.Dienstleistungen handele.

Eine Zeichenahnlichkeit sei nicht gegeben, da zwischen den
Zeichen Obellx und Mobilix kelne phonetlsche Ahnlichkeit be-
vstehe. Die Aussprache der Zeichen erfolge 'in der Regel bei un-
tbefangener Betrachtung wie die Aussprache des dem jéweiligen
Namen zu Gfunde liegendenvLebensbegriffs, da das maﬁgebllche
LfPubllkum a55021at1v die Lesart des bekannten Begrlffs verwen—
de. Demzufolge liege auch bei den Begrlffen ”MOblllX“ dle Be-
tonung auf der zwelten, bei dem Begriff "ObellXW dagegen die
Betonung auf deﬁ ersten und dritfen Silbe. Die anderéartige
Betonung sel ein starkes Indiz gegen elne klangllche Zelchen—»
ahnllchkelt, zumal dadurch auch die Unterschlede in der Vokal-
- folge hervorgehoben.werden wiirden. Hinzu komme, dass dass die
Marke'des‘Beklagten mit dem stimmkraftigen'”M“'am Anfang des
Wortes einen Zusatz habe, der ohnehin schon eine Verwechslung

ausschlieﬁe.
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Eine schriftbildliche Ahnlichkeit zwischen den Marken bestehe
nicht. Bei der Betrachtung schlieBe bereits das ,M“ am Anfang

des Wortes eine Verwechslung aus.

Selbst wenn eine klangliche oder schriftbildliche Markenn&he
bestlinde, wiirde eine VerWechslung\auf‘Grund der ausgepridgten
Sinngehalte der Marken ausscheiden. Denn wenn der Begriffsin—
halt einer Marke auf der Hand liege, werde der Siﬁngehalt der
Marke eine Verwechslung infolde Verhérens oder Verlesens im
Verkehr gewShnlich ausschliefen und die Verwechslungsgefahr

entfallen lassen.

Dass durch das Suffix ,ix™ bei den angesprochenen Verkehrs~

kreisen, d.h. die Benutzer von Unix, eine'VerWechslungsgefahr
begriindet wérden kénne, sei nicht naéhvollziehbar. Die angeQ
sprocheneh,Verkehrskreise wiirden -bei diesem Suffix an Unix o-
der eine derAUnix—Variantén bzw. Nachbildunéen denken, moégli-
cherweise auch an ein anderevaT—Produkt oder Unternehmén mit

dem branchentypischen Namensende ,ix"“.

- Die Kiégerin habe auch keinen Unterlassungsanspruch nach Art.

9 Abs.1l S.2 c GMV.

Es werde bestritten, dass die Marke Obéiix in der Gemeinschaft
bekannt sei. Dartber hinaus werde durch die.BenUtzung des Zei-
chens Obelix weder die Unterscheidungskraft noch die Wert-

schdtzung des Zeichens Obelix ausgenutzt oder beeintrachtigt.
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Da keine Verwechslungsgeféhr bestehe, scheiterten auch die

Folgeanspriiche auf L&éschung, Auskunft und Schadensersatz.

Die Kl&gerin stiinden keine wettbewerbsrechtlichen Ansprlche
~zﬁ, da zum einen schon Jjeder Anhaltspunkt fu£ ein wettbewerbs-
widriges Verhalten des Beklagten fehle und zum anderen die

" markenrechtlichen Regelungen grundsétilich als abschlieBende
Spezialregelung.fur die Béuftéilung voﬁ'MarkenverstéBen anzu-

sehen seien.

Zur Ergdnzung des Tatbestandes wird auf samtliche zwischen den
Parteien gewechselten Schriftsdtze nebst Anlagen und auf das

Sitzungsprotokoll vom 12.6.2002 Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde:

1o

“Die zuléSsigé Klage erwies sich als unbegriindet.

I Der Klagerln steht der geltend gemachte Unterlassungsan-

spruch unter keinem rechtlichen’ ‘Gesichtspunkt zu

‘A.Die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs aus Art. 9
‘ Abs;i c GMV liegen berelts deshalb nicht vor, da es 51ch
[ bei:der Klagemarke nicht um eine bekannte Marke i.S. von

‘ Art.9‘Abs.1 ¢ handelt.

~ D1e uberragende Bekannthelt der Comic- Flgur ”Obellx“ vermag
'»nlcht zu 1ndlzleren, dass dleser Begriff als bekannte Marke

-.elnzustufen ist.

'fElne Bezelchnung stellt nur dann eine bekannte Gemein-
schaftsmarke dar, wenn diese.Bezeichnung in der Gemein—
bschaft oder 1n einem Teil der EU als Unterscheldungsbegrlff
‘  von zumlndest elner der elngetragenen Waren- oder Dienst-
lelstungen 'zu den Waren- oder Dlenstlelstungen anderer Un—

ternehmen pbekannt ist.

Nach der Rechtssprechung des EuGH kann bei der Feststel-

_lung,_ob eihe-Marke bekannt ist, nicht auf bestimmte Pro-
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zentzahlén abgestellt werden, sondern bei der Prifung sind
alle relevanten Unsténde des Falles zu bertcksichtigen,
insbesondere der Marktanteil der Marke, dle’Intensitét die
geographlsche Ausdehnung und die Dauver lhrer Benutzung so-
wie der Umfang der Investltlonen, die das Unternehmen zZu

ihrer Férderung getatlgt‘habe (EuGH GRUR Int. 2000, 73).

Es fehlt insoweit an hinreichendem:Sachﬁortrag, Dem Sach-
vortrag der Kl&gerin kann 1ediglich éntnommenvwerden, dass‘
es sich bei »Obelix™ um eine berﬁhmte Comic-~Figur handelt,
nicht aber, dasé»das Zeicheh im Verkehr als Hérkuhftshin¥
weis fur eine der in der Liste der Waren- und Dlenstlels—

tungen geschutzten Waren den erforderllche Bekanntheltsgrad

errelcht hat.

-Der Kl&gerin steht kein Unterlassungsanépruch aus Art.9

Abs.1 b GMV zu, da es an der Tatbestandsvoraussetzung der

’Verwechslungsgefahr fehlt.

‘Die‘Frége der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist
nach der standigeaneqhtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropdischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 b und Art. 5§
Abs. 1 b MarkenRL unter Beruck51cht1gung aller Umstinde des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998,
387, 389 f. Sabel/ Puma: GRUR 1998, 922, 923 - Canon; GRUR
Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; MarkenR 2000, 255, 258 - Marca
Mode/Adidas). Dabei besteht eine Wechselbe21ehung zw1schen
den in Betracht kommenden Faktoren 1nsbesondere der Ahn-
‘llchkelt der Kennzelchen und der Ahnlichkeit der damit ge-
kennzelchneten Waren sowie der Kennzelchnungskraft des pri-

oritadtsdlteren Kennzelchens So kann 1nsbesondere ein ge-
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ringerer Grad der Ahnlichkei%ider Zeichen durch einen héhe-
ren Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgegllchen werden und
umgekehrt (vgl. BGH, GRUR 1999,735, 736 - MONOFLAN/ POLYFI-
LAM; GRUR 1999, 995, 997 - HONKaA, jewells m.w.N.), wobei
jedoch die Wechselw1rkung nicht soweit geht, dass eine der
beiden Voraussetzungen ganz entfallen kann und von der an-
deren vollstandlg kompensiert werden kann (BGH GRUR 1999,
245ff. - LiberO‘m.w.RSpr.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §
14 Rdn. 180, 251)

Bei der Prufung der Zelchenahnllchkelt ist auf den jeweili-
gen Gesamtelndruck der sich gegeniberstehenden Zeichen ab-
zustellen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Sabel/Puma; BGH
GRUR »1999 583, 584 - LORA, DI RECOARO, WRP ZOOO 173ff -
Rausch/Elfl Rauch m.w.N.). Dabei ist auf einen durch—
schnittlich informierten, aufmerksamen und versténdigen
Durchschnittéverbraucher abzustellen (BGH WRP ZOOO, 535 -
At£ché/Tisserand) Aber aﬁch dieser Durchschnittsverbrau-
cher muss sich,.da ihm die kollidierenden Marken regelmaﬁlg
nicht - nebenelnander begegnen, nlcht nur auf das unvollkom-
mene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedachtnls behal-~
ten hat. Es ist auch zu beruck51cht1gen, dass selne Auf— |
merksamkeit je nach der Art der in Frage stehenden Waren
unterschledllch ‘hoch sein kann (EuGH,GRURAInt. 1999, 734,
736 Tz. 26 - Lloyd). ' ‘

- Die Kammer ist dér Auffassung, dass aufgrund fehlender Zei-

chenéhnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander

gegenlberstehenden Marken ist nach der Ahnlichkeit im
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Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungs- (Sinn-)gehalt
zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende
Ubereinstimmung in einer der genannten Hinsichﬁen fir die
Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. BGH GRUR

1999, 241-243 - Lions).

- Eine schriftbildliche und singehaltliche Ahnlichkeit-zwi—
schen den Begriffen ,Obelix™ und ;Mobilix“ scheidet aus, so

dass nur eine klangliche Ahnlichkeit in Betracht kam.

Der Gruﬁdsatz, dass bei der Priufung einer Zeichendhnlich-
-keit grundsdtzlich die (klanglichen5 ﬁbereinstimmungen den

'vvdrrang haben, gilt nicht ausnahmslos. Sofern»eine'der ge-
,genﬁberstehenden Bezeichnungen einen fir jedermann vestdnd-
lichen Sinngehalt aufweist, ist davon ausZuéehen, dass ver-
vbleibende klangliche Unterschiede der gegenuberstehenden
Bezeichnungen vom Verkehr wesentlich schneller erfasst wer-.
den, so dass es im Verkehr gar nicht erSt zu Verwechslungen
kommt (vgl. BGH GRUR 1992, 130-133 - Bally/Ball; GRUR 1959,
183-185 - Quick/Gluck; Ingerl/Rohnke MarkenG § 14 Rdn.360;

- v.Schultz/Schweyer Markenrechtf§'14ern.99). Unter Anwen-
dung diesef Grundsdtze kommt die Kammer zu dem Ergebnis,

dass eine Zeichenéhnlichkeit nicht gegeben ist.

Die‘sich gegeﬁﬁbérétehénden Zeiéheﬁ weisen neben-def geQ
meinsamen Endsilbe ,1lix"“ die Ubeyeinstimmung auf, dass der
 eiste Vokél ein‘”o“ ist, wbbei.bei dem angegriffenen zei-"
chen dem Vokal der Konsénant il vdrangeht~und‘dem ersten
VOkal der Konsonant ,b“ folgt. Die Kammer verkennt nicht,
dass die Ubereinstimmungen der beiden Zeichen nicht uner-

heblich sind und durchaus éine-klanglich Verwechslungsge-
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fahr begriinden kénnten. Dem dem ersten Vokal bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform vorangeﬁende Konsonant kommt
nicht das klangliche Gewicht zu, um eine Verwechslungsge-
fahr unter diesem Gesichtpunkt ausschlieBén zZu kénnen. Der
vorangehende Konsonant ”m“ sowie der zweite Vokal ., i statt
»e" vermdgen keinen so groBen Unterschied bei der Ausspra—
che zu erzeugen, als dass auf Grund dieses Unterschiede die

sonstlgen Uberelnstlmmungen‘zurucktraten.

' Die Kammer ist aber der Auffassung, dass auch auf diese

Fallgestaltung die RéChtsprechungides Bundesgerichtshofes

- Anwendung findet,idass bei Verwendung eines Wortes mit ei-

nenvjedermann verstédndlichen ausgeprégten Sinngehalt troti
‘klanglicher Ubereinstimmungen die Verwechslungsgefahr von
vornherein ausgeschaltet ist, weil in solchen F&llen der

Horer die klanglich Unterschiede wesentlichkschneller er-

- fassen wird als bei Kennzelchnungen ohne solchen der all-

tagllchen Vorstellungswelt entnommenen Slnn.

Diese Rechtsprechung ist auch dann aﬁzUwénden,'wenn ein
Wort aus der Alltagssprache, das jédermann-sofort verstand-
lich ist, dﬁrch einen Suffix zu einem Fantasiewort wird.
Denn auch’hier'gilt, dass dér-Verkehr den ersten Teil des
Zelchens als den ihm bekannten Begrlff »mobilY erfasst und
trotz des Anhangsnlx“ an den bekannten Begrlff eher an Mo?
bilitit oder an elne_Wortsplelerel in Zusammenhang mit dem
Begriff ”mébil“ denken wird aié-an'den Namen_einér Comicfi—
gur, insbesbndere dann, wenn ihm die Zeichen in Zusammen-
hang mit der Keﬁnzeichenzeichnﬁng von Waren und Dienstleis-—

tﬁngen aus dem EDV-Bereich begegnen.
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Es handelt sich dabei nicht um eihe unzulé&ssige Zergliéde—
‘\rung des angegriffenen Zeichens, sondern um die Feststel-
lung, wie das Zeichen angesichts des bekannten Bestandteils
_mobil" das Zeichen wahrgenommen wird und wie der Verkehr
auf‘Gruna'eines der Alltaésprache entnommenen Wortes als

Bestandteil des Zeichens den Gesamtbegriff erfasst.

Eine, klangliche Verwechslungsgefahr kdme nur dann noch in
Betracht, sofern unterstellt werden kénnte, dass alleine
durch das Suffix ,ix“ bzw. die Endsilbe ,1lix™ der Verkehr
eine Verbindung mit deeriagemarke herstellt. Ein solch -
weitgehender’Schutz iSt nach Aufféssung der Kammer nicht
‘gerechtfertigt, da der Suffixbnix“ nicht nur fir die Benen-
nung von Komikfiguren verwendet wird, sondern auch wie vom
Beklagten belegt zumindest auch fur die”Bgnennung von Com-

putersystemen wie z.B. ,Unix™.

Zusammengefasst ist festZustellén,.déss fiir die Kammer ent-
scheidend ist, dass es sich'bei aem Wort; an das ersicht-
lich das Suffix ,ix“ angeh&ngt ist, um eihén.in der All-
'tagssprache vielfach verwendeten Begriff handelt und daher
davon auszugehen ist, dass der Verkehr den Sinngehalt von
Mobilix sChnelierverfasst als eine klangliche Verwechs-
lungsgefahr eintreten kann{ so dass eine Verwechslung mit

dem Begriff';Obelix“ ausgesbhlossen’ist.

C.Der Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 1

UWG.

Die Kammer versteht die Klagebegrﬁndung dahingehend, dass

die Kl&gerin hinsichtlich des wettbewerbsrechtlichen An-.
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spruchs insoweit nicht auf die Marke stirzt, sondern auf
den Ruf der von ihr zu einer Uberragenden Bekanntheit ge-

fiihrten Comicfigur Obelix.

Der Anspruch aus § 1 UWG scheiteft aber daran, daés eine
nach:dem oben unter B Ausgefiihrten zwischen der beriihmten
Comicfigur und der angegriffenen Vérwendung bzw. Marke eine
Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, und daher weder die
Vermarktuﬁg der Comicfigur;behindert wird noch der Vorwurf
begriindet werden kann, der Beklagte mache sich:in unlaute-

rer Weise den Erfolg der Comicfigur zunutzte.

' II.Die Unbegriindetheit des LbschungSanspruchs, des Schadener-
satzfeststellungsanspruchs und des Auskunftsanspruchs, folgt

-aus der Unbegrﬁndetheit des Unterlassungsanspruchs.

IIT.Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO und die Ent-

scheidung tber die vorldufige Voilstreckbarkeit auf § 709

-ZPO.

Miller . Rieger
Vorsitzendér Richter .  Richter Richter
am Landgeficht am Landgericht am Landgericht

zugleich fir den wegen
Krankheit an der Unter-
schriftsleistung gehiﬁder—
ten Richter am Landgericht

‘Miller
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Landgericht Miinchen I

Lenbachplatz 780316 Minchen

Az: 21 O 17363/01

Mirlach

Geschaftsstelle
IM NAMEN DES VOLKES!
URTEIL

"In dem Rechtsstreit

- Klagerin -

Prozefbevollmichtigte:
Rechtsanwdlte

- Beklagter -

Prozeﬁbevollméchti.te;
_Rechtsanwalte §§ :

wegén Unterlassung
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erldsst die 21. Zivilkammer des Landgerichts Milinchen I durch

den’ Vors:Ltzenden Richter am Landgericht —den Richter am.

Landgerlcht- und den Richter am Landgerlcht_ auf-

‘grund der miindlichen Verhandlung vom 12 6. 2002

~folgendes
Endurteil:
I. Die Klage wird abgewiesen. 1
II.  Die Kldgerin tr&gt die Kosten des Rechtsstreits.
III.  Das Urteil ist gegen Slcherheltslelstung in Hohe von:

€ 12 OOO - vorlauflg Vollstreckbar
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Tatbestand:

Die Kligerin macht gegeniiber der Beklagten Anspriiche wegen

Markenverletzung geltend.

Die Kl&igerin ist Inhaberin samtlicher Nutzungs- und Verwer-

tungsrechte fiir die Asterix-Comicserien und —-figuren.

Die Kligerin ist u. a. Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr.
B oo-lix, die am 1.04.1996 angemeldet und am 3.02.1998

in die Markenrolle eingetragen wurde (Anlage K 1);

‘Die Klagemarke genieft u.a. fir folgende Waren und Dienstleis-

tungen der Klasse 9 Schutz:

elektronische Spielapparate mit und ohne Bildschirm, Computer, Pro-
gramm-Module. und auf Datentréger aufgezeichnete Computerprogramme,

insbesondere Videospiele

Der Beklagte 'ist Inhaber der deutschen Wortmarke Nr. NN
4 — die am 18.04.2000 angemeldet und am 23.1.2001 fur

folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 42

in das Markenregister eingetragen wurde (Anlage K 2):

Hardware und Software fiir mobile’Computersysteme, Telekommunikation

und EDV—Beratung fir mobile Computersysteme

Daneben betreibt der Beklagte unter der Domain [ENEEEEE

eine Website, auf der er Informatiqhen zu allen Thémén rund
um mobile — zur allgemeinen Verfiligung stellt (Anla-

ge K 3).

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

"f5Dié’Klégerin.fdrdérte mit Anwaltsschreiben vom 08.06.2001 den

‘Beklagten auf, auf den Schutz der Marke- zu verzich-

ten.

Der Beklagte wies das Begehren dériKlégerin mit Schreiben sei-
ner’Patentanwéite vom 27. 06.2001 zuriick und fithrte zur Be-
ngﬁndgng_an,ldass aus seiner Sicht keine Verwechslungsgefahr

rhi'n'é\i'c.htliich der sich gegentiberstehenden Marken SNy |

- cche

”VfNachdem eine weltere Korrespondenz zwischen den Parteien er-

gebnlslos verlaufen war, erhob dle Klagerln mit Schriftsatz
vom 1 10.2001 Klage, mit der sie Unterlassung, - dle Einwilli-
'gung zur Loschung der angegrlffenen Marke, Auskunft und Scha-

 densersatzfeststellung begehrt.
‘Die~Klégetin tragt vor:

-Hiﬁsi¢htlichmdér»si¢h gegeniiberstehenden Kennzeichen bestehe

- Verwechslungsgefahr

: ‘vaie be’iden Zeichen seien &hnlich. Die ,jiinc_jere Marke—
. ;‘unterschelde SlCh von der Klagemarke— lédiglich durch.
“die Hlnzufugung eines . am Wortanfang sow1e den Austausch

elnes‘“e“iln der.Wortmltte durch ein “i“.

-Zwar werde hiufig argumentiert, Abweichungen am Wortanfang der

 ‘siéh gegenﬁbérstehenden Zeichen f&nden stéarkere Beachtuﬁg'als
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die nachfolgender Wortteile; wie das Bundespatentgericht je-
doch in der Entscheidung Intecta festgestellt habe, fiihre al-
iein die Hinzufiigung einer wenig aussagekraftigen Vorsilbe.
nicht aus dem Ahnlichkeitsbereich heraus. Dles misse erst
recht gelten fiir eine Hlnzufugung lediglich eines einzelnen
Buchstabens am Wortanfang. Jedenfalls in phonetlscher Hinsicht.
bestehe trotz der Ergdnzung des “M“ in der jiingeren Marke eine
‘hohe Ahnlichkeit zu der Klageharke. Bei dem Buchstaben “M"
handele es sich um einen weichen,'kaum-hérbaren Lippenlaut,
der klanglich praktisch untergehe. Des weiteren komme zur Be-
antworturig der Frage der Ahnlichkeit,sich gegentiberstehender
Zeichen der Vokalfolge eine grofie Bedeutung zu. Auch diese sei
inzden hier vdrliegenden Zeichen “Obelix™ und “Mobilix™ beina-
he identisch. Der Vérkehr werde die einZige Abweichung S
statt “e“ in der‘Wortmitte - Qeder in schriftbildlicher noch
‘erst recht in klangliéher Hinsicht tberhaupt wahrnehmen. Fiir
‘eiﬁe hohe Ahnlichkeit der zu beurteilenden Zeichen spreche
auch die charakteristische und daher dem Verkehr bésonders im
Ged&chtnis haften'bleibendékEndsilbe “-ix™, da'esvin der‘deut—
schen Sprache nur wenige auf “-ix" endende Worte gebe. Der
Verkehr werde deshalb - in Ausnahme zu der Grundregel, dass.
~der Wortanfang besonders beachtet werde hier besonders auf die

1dentlsche Endung der Wortzeichen achten.

Da es sich bei der Klagemarke "Obélix“ um eine bekanﬁte Marke
im Sinne des § 14 Abs .2 Nr.3 MarkenG handele,;komme es aus
Sichf der Klagerln auf eine Ahnllchkelt der von den Parteien
angebotenen Waren und Dlenstlelstungen an sich nlcht an. Aus-
schlaggebend sei allein, dass sich der: Beklagte mit dem von-
ihm als Marke angemeldeten Zeichen ,Mobilix“ an den guten Ruf

der Asterix und Obelix-Figuren der Klagerin anhé&nge, indem er
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nicht nur die fiir diese typische Endung “-ix™ soﬁdern die ge-
samte Kennzeichnung “0-belix™ mit nur einer kleinen Anderung
der Vokale iibernehme. Diese.Annéherung an die Klagemarke fiihre
zu einer vermeidbaren Verwasserung dleser die der Klagerln
nlcht zumutbar sei. Selbst wenn man - wie nicht - das Vorlie-
gen einer Bekannthelt der Marke “Obelix™ Vernéinen wirde, kime
man zu keinem anderen Ergebnis, da auch die fir die Klagepar—
tei geschiitzten und vén dieser angebotenen Waren und Dl@nSt-»
leistungen den vom Beklagten unter der Bezeichnung oMobilix™

angebotenen &hnlich seien.

Insoweit koénne kein Zweifel daran bestehen, dass einerseits

:Hardware und Software fur mobile Computersysteme,»Telekommunl—

kation und EDV- Beratung fir moblle Computersysteme und ~ande-

‘rerseits elektronlsche Spielapparate mit und ohne Bildschirm,

Computer, Programmmodule und auf Datentriger aufgezeichnete
Computerprogramme, insbesondere Videospiele, einen hohen Ahn-
lichkeitsgrad aufwiesen.Zwischen Hardware fir mobile Computer-
systeme und Computern bestehe praktisch- Identitat. Identltét
bestehe auch zw1schen Software fiir mobile Computersysteme und
auf Datentriger aufgezeichnete Computerprogramme Auch Daten-
verarbeltungsgerate, also Hardware, elnerselts und Datenverar-
beltungsprogramme, also auf Datentriger aufgezelchnete Compu~
terprogramme, andererselts wiesen nach der Rechtssprechung des
Bundespatentgerlchts enge Ahnllchkelt auf. Glelches gelte fiur

EDV- Beratung auf der einen und Datenverarbeltungsprogramme auf

der anderen Seite. Der Klagerin als Inhaberln der &dlteren Mar-

ke ,0Obelix™ stehe wegen der oben dargelegten Verwechslungsge-
fahr gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch nach § 14

Abs. 5 1i.V.m. Abs. 2 und 3 MarkenG Da der Beklagte die Kenn-

‘zelchnung +Mobilix™ bereits im geschaftllchen Verkehr als In-

v
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iiternet—Domain benutze, bestehe Wiederholungsgefahr.

'Der Schadensersatzfeststellungs— und Auskunftsanspruch sei be—
grundet Aufgrund der Bekannthelt der Klagemarke “Obelix™
konnten keine Zweifel an einem Verschulden des Beklagten be-.
stehen; Die Klagerln habe daher nach § 14 Abs. 6 MarkenG An-
spruch'auf Schadensersatz Der geltend gemachte Anspruch auf
bElnw1lllgung in die L&schung der Marke “MOblllX“ ergebe 51ch
 ‘aus S 51 MarkenG wegen Bestehens &lterer Markenrechte der Kla-
gerln an der Bezelchnung “Obelix™ und der oben. dargestellten

ﬂ Verwechslungsgefahr.

‘ D1e geltend gemachten Anspruche pbestiinden auch unter wettbe-
g werbsrechtllchen Gesichtspunkten. Wie der Bundesgerlchtshof

‘berelts in den Entscheidungen "Bambl“ und ,Mickey-Mouse™ fest-

g ~gestellt habe, stelle die Verwendung bekannter Namen von Co-

'mlcflguren zur Benennung von Waren und Dienstleistungen eine
bAusnutzung elnes fremden Erfolgs fir eigene w1rtschaftllche
Zwecke und eine Behinderung des Urhebers dar und sei deshalb

‘nach § 1 UWG wettbewerbsw1dr1g

3

twﬁie7Klégefin'beantragt:

1 Der Beklagte wird verurtellt es bei Meidung eines Ord-
“,nungsgeldes von bis zu DM 500. OOO _ ersatzweise Ordnungs-
haft von blS zu 6 Monaten, zZu unterlassen, ohne Zustim-

- mung der Kldgerin im geschaftllchen Verkehr die Bezeich-
nung "Moblllx“ zur Kennzeichnung von Hard- und Software

“fiir mobile Computersysteme, Telekommunikation und EDV-
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Beratung fir mobile Computersysteme zu benutzen.

2. Der Beklagte wird verurteilt, gegeniiber dem DPMA in die

Léschung der deutschen Marke —,,Mobilix“ einzu-

willigen.

3. Der Beklagte‘wird verurteilt, der Klégerin Auskunft zu
erteilen iiber Art, Umfang und Zeifpunkt von Verletzungs-
handlungen nach Ziffer 1., insbesondere uhter Angabe der
Anzahl und der mit den Waren gemdB Ziffer 1lverwirtschafe
teten Umsdtzen mit Bezifferung hierfiir getdtigter Werbe-
éufwendungen, letztere unter Angabe der Werbetrdger, der
jeweiligen Auflagenhéhe, des Verbreitungsgebiets, des Er-

scheinungsorts und des Erscheinungsdatums.

4. Es wird festgéstellt dass der Beklagte verpfllchtet 1st
der Kldgerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch
Handlungen des. Beklagten nach Ziffer 1. entstanden ist

und noch entstehen wird.

Der;Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tridgt vor:
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Der Kldgerin stehe unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten

ein Unterlassuﬁésanspruch aus Art.9 Abs.l GMV zu.

Ein UnterlassﬁngsanspruCh aus Art.9 Abs.l S.2 b GMV sei nicht
- gegeben. Es sei weder eine Zeicheﬁ— nOch'eine Waren—- bzw.

Dienstleistungs&hnlichkeit zu bejahen.

Es wirden jegliche Anhaltspunkte fehlen, warum zwischen der
Ware Computerspiele einerseits und den Dienstleistungeﬁ Tele-
_kommunikatiop und EDV Beratung far mobile Computersystem ande-
rerseits die von der Rechtssprechung aufgestellten Vorausset-
'riungen einer Warehnéhe erfiillt sein sollten, da es sich dabei
weder um konkurrierende noch einander ergédnzende Waren bzw.

.Dienstleistungen handele.

Eine Zeichenahnlichkeit sei nicht gegeben, da zwischen den
Zeichen Obellx und Mobilix kelne phonetlsche Ahnlichkeit be-
vstehe. Die Aussprache der Zeichen erfolge 'in der Regel bei un-
tbefangener Betrachtung wie die Aussprache des dem jéweiligen
Namen zu Gfunde liegendenvLebensbegriffs, da das maﬁgebllche
LfPubllkum a55021at1v die Lesart des bekannten Begrlffs verwen—
de. Demzufolge liege auch bei den Begrlffen ”MOblllX“ dle Be-
tonung auf der zwelten, bei dem Begriff "ObellXW dagegen die
Betonung auf deﬁ ersten und dritfen Silbe. Die anderéartige
Betonung sel ein starkes Indiz gegen elne klangllche Zelchen—»
ahnllchkelt, zumal dadurch auch die Unterschlede in der Vokal-
- folge hervorgehoben.werden wiirden. Hinzu komme, dass dass die
Marke'des‘Beklagten mit dem stimmkraftigen'”M“'am Anfang des
Wortes einen Zusatz habe, der ohnehin schon eine Verwechslung

ausschlieﬁe.
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Eine schriftbildliche Ahnlichkeit zwischen den Marken bestehe
nicht. Bei der Betrachtung schlieBe bereits das ,M“ am Anfang

des Wortes eine Verwechslung aus.

Selbst wenn eine klangliche oder schriftbildliche Markenn&he
bestlinde, wiirde eine VerWechslung\auf‘Grund der ausgepridgten
Sinngehalte der Marken ausscheiden. Denn wenn der Begriffsin—
halt einer Marke auf der Hand liege, werde der Siﬁngehalt der
Marke eine Verwechslung infolde Verhérens oder Verlesens im
Verkehr gewShnlich ausschliefen und die Verwechslungsgefahr

entfallen lassen.

Dass durch das Suffix ,ix™ bei den angesprochenen Verkehrs~

kreisen, d.h. die Benutzer von Unix, eine'VerWechslungsgefahr
begriindet wérden kénne, sei nicht naéhvollziehbar. Die angeQ
sprocheneh,Verkehrskreise wiirden -bei diesem Suffix an Unix o-
der eine derAUnix—Variantén bzw. Nachbildunéen denken, moégli-
cherweise auch an ein anderevaT—Produkt oder Unternehmén mit

dem branchentypischen Namensende ,ix"“.

- Die Kiégerin habe auch keinen Unterlassungsanspruch nach Art.

9 Abs.1l S.2 c GMV.

Es werde bestritten, dass die Marke Obéiix in der Gemeinschaft
bekannt sei. Dartber hinaus werde durch die.BenUtzung des Zei-
chens Obelix weder die Unterscheidungskraft noch die Wert-

schdtzung des Zeichens Obelix ausgenutzt oder beeintrachtigt.
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Da keine Verwechslungsgeféhr bestehe, scheiterten auch die

Folgeanspriiche auf L&éschung, Auskunft und Schadensersatz.

Die Kl&gerin stiinden keine wettbewerbsrechtlichen Ansprlche
~zﬁ, da zum einen schon Jjeder Anhaltspunkt fu£ ein wettbewerbs-
widriges Verhalten des Beklagten fehle und zum anderen die

" markenrechtlichen Regelungen grundsétilich als abschlieBende
Spezialregelung.fur die Béuftéilung voﬁ'MarkenverstéBen anzu-

sehen seien.

Zur Ergdnzung des Tatbestandes wird auf samtliche zwischen den
Parteien gewechselten Schriftsdtze nebst Anlagen und auf das

Sitzungsprotokoll vom 12.6.2002 Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde:

1o

“Die zuléSsigé Klage erwies sich als unbegriindet.

I Der Klagerln steht der geltend gemachte Unterlassungsan-

spruch unter keinem rechtlichen’ ‘Gesichtspunkt zu

‘A.Die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs aus Art. 9
‘ Abs;i c GMV liegen berelts deshalb nicht vor, da es 51ch
[ bei:der Klagemarke nicht um eine bekannte Marke i.S. von

‘ Art.9‘Abs.1 ¢ handelt.

~ D1e uberragende Bekannthelt der Comic- Flgur ”Obellx“ vermag
'»nlcht zu 1ndlzleren, dass dleser Begriff als bekannte Marke

-.elnzustufen ist.

'fElne Bezelchnung stellt nur dann eine bekannte Gemein-
schaftsmarke dar, wenn diese.Bezeichnung in der Gemein—
bschaft oder 1n einem Teil der EU als Unterscheldungsbegrlff
‘  von zumlndest elner der elngetragenen Waren- oder Dienst-
lelstungen 'zu den Waren- oder Dlenstlelstungen anderer Un—

ternehmen pbekannt ist.

Nach der Rechtssprechung des EuGH kann bei der Feststel-

_lung,_ob eihe-Marke bekannt ist, nicht auf bestimmte Pro-
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zentzahlén abgestellt werden, sondern bei der Prifung sind
alle relevanten Unsténde des Falles zu bertcksichtigen,
insbesondere der Marktanteil der Marke, dle’Intensitét die
geographlsche Ausdehnung und die Dauver lhrer Benutzung so-
wie der Umfang der Investltlonen, die das Unternehmen zZu

ihrer Férderung getatlgt‘habe (EuGH GRUR Int. 2000, 73).

Es fehlt insoweit an hinreichendem:Sachﬁortrag, Dem Sach-
vortrag der Kl&gerin kann 1ediglich éntnommenvwerden, dass‘
es sich bei »Obelix™ um eine berﬁhmte Comic-~Figur handelt,
nicht aber, dasé»das Zeicheh im Verkehr als Hérkuhftshin¥
weis fur eine der in der Liste der Waren- und Dlenstlels—

tungen geschutzten Waren den erforderllche Bekanntheltsgrad

errelcht hat.

-Der Kl&gerin steht kein Unterlassungsanépruch aus Art.9

Abs.1 b GMV zu, da es an der Tatbestandsvoraussetzung der

’Verwechslungsgefahr fehlt.

‘Die‘Frége der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist
nach der standigeaneqhtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropdischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 b und Art. 5§
Abs. 1 b MarkenRL unter Beruck51cht1gung aller Umstinde des
Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998,
387, 389 f. Sabel/ Puma: GRUR 1998, 922, 923 - Canon; GRUR
Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; MarkenR 2000, 255, 258 - Marca
Mode/Adidas). Dabei besteht eine Wechselbe21ehung zw1schen
den in Betracht kommenden Faktoren 1nsbesondere der Ahn-
‘llchkelt der Kennzelchen und der Ahnlichkeit der damit ge-
kennzelchneten Waren sowie der Kennzelchnungskraft des pri-

oritadtsdlteren Kennzelchens So kann 1nsbesondere ein ge-
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ringerer Grad der Ahnlichkei%ider Zeichen durch einen héhe-
ren Grad der Ahnlichkeit der Waren ausgegllchen werden und
umgekehrt (vgl. BGH, GRUR 1999,735, 736 - MONOFLAN/ POLYFI-
LAM; GRUR 1999, 995, 997 - HONKaA, jewells m.w.N.), wobei
jedoch die Wechselw1rkung nicht soweit geht, dass eine der
beiden Voraussetzungen ganz entfallen kann und von der an-
deren vollstandlg kompensiert werden kann (BGH GRUR 1999,
245ff. - LiberO‘m.w.RSpr.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, §
14 Rdn. 180, 251)

Bei der Prufung der Zelchenahnllchkelt ist auf den jeweili-
gen Gesamtelndruck der sich gegeniberstehenden Zeichen ab-
zustellen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Sabel/Puma; BGH
GRUR »1999 583, 584 - LORA, DI RECOARO, WRP ZOOO 173ff -
Rausch/Elfl Rauch m.w.N.). Dabei ist auf einen durch—
schnittlich informierten, aufmerksamen und versténdigen
Durchschnittéverbraucher abzustellen (BGH WRP ZOOO, 535 -
At£ché/Tisserand) Aber aﬁch dieser Durchschnittsverbrau-
cher muss sich,.da ihm die kollidierenden Marken regelmaﬁlg
nicht - nebenelnander begegnen, nlcht nur auf das unvollkom-
mene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedachtnls behal-~
ten hat. Es ist auch zu beruck51cht1gen, dass selne Auf— |
merksamkeit je nach der Art der in Frage stehenden Waren
unterschledllch ‘hoch sein kann (EuGH,GRURAInt. 1999, 734,
736 Tz. 26 - Lloyd). ' ‘

- Die Kammer ist dér Auffassung, dass aufgrund fehlender Zei-

chenéhnlichkeit die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander

gegenlberstehenden Marken ist nach der Ahnlichkeit im
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Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungs- (Sinn-)gehalt
zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende
Ubereinstimmung in einer der genannten Hinsichﬁen fir die
Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. BGH GRUR

1999, 241-243 - Lions).

- Eine schriftbildliche und singehaltliche Ahnlichkeit-zwi—
schen den Begriffen ,Obelix™ und ;Mobilix“ scheidet aus, so

dass nur eine klangliche Ahnlichkeit in Betracht kam.

Der Gruﬁdsatz, dass bei der Priufung einer Zeichendhnlich-
-keit grundsdtzlich die (klanglichen5 ﬁbereinstimmungen den

'vvdrrang haben, gilt nicht ausnahmslos. Sofern»eine'der ge-
,genﬁberstehenden Bezeichnungen einen fir jedermann vestdnd-
lichen Sinngehalt aufweist, ist davon ausZuéehen, dass ver-
vbleibende klangliche Unterschiede der gegenuberstehenden
Bezeichnungen vom Verkehr wesentlich schneller erfasst wer-.
den, so dass es im Verkehr gar nicht erSt zu Verwechslungen
kommt (vgl. BGH GRUR 1992, 130-133 - Bally/Ball; GRUR 1959,
183-185 - Quick/Gluck; Ingerl/Rohnke MarkenG § 14 Rdn.360;

- v.Schultz/Schweyer Markenrechtf§'14ern.99). Unter Anwen-
dung diesef Grundsdtze kommt die Kammer zu dem Ergebnis,

dass eine Zeichenéhnlichkeit nicht gegeben ist.

Die‘sich gegeﬁﬁbérétehénden Zeiéheﬁ weisen neben-def geQ
meinsamen Endsilbe ,1lix"“ die Ubeyeinstimmung auf, dass der
 eiste Vokél ein‘”o“ ist, wbbei.bei dem angegriffenen zei-"
chen dem Vokal der Konsénant il vdrangeht~und‘dem ersten
VOkal der Konsonant ,b“ folgt. Die Kammer verkennt nicht,
dass die Ubereinstimmungen der beiden Zeichen nicht uner-

heblich sind und durchaus éine-klanglich Verwechslungsge-
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fahr begriinden kénnten. Dem dem ersten Vokal bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform vorangeﬁende Konsonant kommt
nicht das klangliche Gewicht zu, um eine Verwechslungsge-
fahr unter diesem Gesichtpunkt ausschlieBén zZu kénnen. Der
vorangehende Konsonant ”m“ sowie der zweite Vokal ., i statt
»e" vermdgen keinen so groBen Unterschied bei der Ausspra—
che zu erzeugen, als dass auf Grund dieses Unterschiede die

sonstlgen Uberelnstlmmungen‘zurucktraten.

' Die Kammer ist aber der Auffassung, dass auch auf diese

Fallgestaltung die RéChtsprechungides Bundesgerichtshofes

- Anwendung findet,idass bei Verwendung eines Wortes mit ei-

nenvjedermann verstédndlichen ausgeprégten Sinngehalt troti
‘klanglicher Ubereinstimmungen die Verwechslungsgefahr von
vornherein ausgeschaltet ist, weil in solchen F&llen der

Horer die klanglich Unterschiede wesentlichkschneller er-

- fassen wird als bei Kennzelchnungen ohne solchen der all-

tagllchen Vorstellungswelt entnommenen Slnn.

Diese Rechtsprechung ist auch dann aﬁzUwénden,'wenn ein
Wort aus der Alltagssprache, das jédermann-sofort verstand-
lich ist, dﬁrch einen Suffix zu einem Fantasiewort wird.
Denn auch’hier'gilt, dass dér-Verkehr den ersten Teil des
Zelchens als den ihm bekannten Begrlff »mobilY erfasst und
trotz des Anhangsnlx“ an den bekannten Begrlff eher an Mo?
bilitit oder an elne_Wortsplelerel in Zusammenhang mit dem
Begriff ”mébil“ denken wird aié-an'den Namen_einér Comicfi—
gur, insbesbndere dann, wenn ihm die Zeichen in Zusammen-
hang mit der Keﬁnzeichenzeichnﬁng von Waren und Dienstleis-—

tﬁngen aus dem EDV-Bereich begegnen.
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Es handelt sich dabei nicht um eihe unzulé&ssige Zergliéde—
‘\rung des angegriffenen Zeichens, sondern um die Feststel-
lung, wie das Zeichen angesichts des bekannten Bestandteils
_mobil" das Zeichen wahrgenommen wird und wie der Verkehr
auf‘Gruna'eines der Alltaésprache entnommenen Wortes als

Bestandteil des Zeichens den Gesamtbegriff erfasst.

Eine, klangliche Verwechslungsgefahr kdme nur dann noch in
Betracht, sofern unterstellt werden kénnte, dass alleine
durch das Suffix ,ix“ bzw. die Endsilbe ,1lix™ der Verkehr
eine Verbindung mit deeriagemarke herstellt. Ein solch -
weitgehender’Schutz iSt nach Aufféssung der Kammer nicht
‘gerechtfertigt, da der Suffixbnix“ nicht nur fir die Benen-
nung von Komikfiguren verwendet wird, sondern auch wie vom
Beklagten belegt zumindest auch fur die”Bgnennung von Com-

putersystemen wie z.B. ,Unix™.

Zusammengefasst ist festZustellén,.déss fiir die Kammer ent-
scheidend ist, dass es sich'bei aem Wort; an das ersicht-
lich das Suffix ,ix“ angeh&ngt ist, um eihén.in der All-
'tagssprache vielfach verwendeten Begriff handelt und daher
davon auszugehen ist, dass der Verkehr den Sinngehalt von
Mobilix sChnelierverfasst als eine klangliche Verwechs-
lungsgefahr eintreten kann{ so dass eine Verwechslung mit

dem Begriff';Obelix“ ausgesbhlossen’ist.

C.Der Unterlassungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 1

UWG.

Die Kammer versteht die Klagebegrﬁndung dahingehend, dass

die Kl&gerin hinsichtlich des wettbewerbsrechtlichen An-.
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spruchs insoweit nicht auf die Marke stirzt, sondern auf
den Ruf der von ihr zu einer Uberragenden Bekanntheit ge-

fiihrten Comicfigur Obelix.

Der Anspruch aus § 1 UWG scheiteft aber daran, daés eine
nach:dem oben unter B Ausgefiihrten zwischen der beriihmten
Comicfigur und der angegriffenen Vérwendung bzw. Marke eine
Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, und daher weder die
Vermarktuﬁg der Comicfigur;behindert wird noch der Vorwurf
begriindet werden kann, der Beklagte mache sich:in unlaute-

rer Weise den Erfolg der Comicfigur zunutzte.

' II.Die Unbegriindetheit des LbschungSanspruchs, des Schadener-
satzfeststellungsanspruchs und des Auskunftsanspruchs, folgt

-aus der Unbegrﬁndetheit des Unterlassungsanspruchs.

IIT.Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO und die Ent-

scheidung tber die vorldufige Voilstreckbarkeit auf § 709

-ZPO.

Miller . Rieger
Vorsitzendér Richter .  Richter Richter
am Landgeficht am Landgericht am Landgericht

zugleich fir den wegen
Krankheit an der Unter-
schriftsleistung gehiﬁder—
ten Richter am Landgericht

‘Miller
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